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Der Landtag hat den Entwurf eines Waldgesetzes für das Land Schleswig-Holstein 
durch Plenarbeschluss vom 10. März 2004 federführend an den Umweltausschuss 
und zur Mitberatung an den Agrarausschuss überwiesen. Der Umweltausschuss hat 
den Gesetzentwurf in fünf Sitzungen - darunter eine Anhörung -, zuletzt am 27. Ok-
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NEN gegen die Stimmen von CDU und FDP, den Gesetzentwurf in der Fassung der 
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gegenüber dem Ursprungsentwurf sind durch Fettdruck kenntlich gemacht. 
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Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein 
(Landeswaldgesetz - LWaldG) 

und 
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens 

 „Landeswald Schleswig-Holstein“ 
 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

   

   

  Inhaltsübersicht 

  Artikel 1: Waldgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein (Landes-
waldgesetz – LWaldG) 

  Artikel 2:  Gesetz über die Errichtung 
eines Sondervermögens „Lan-
deswald Schleswig-Holstein“ 

   

  
Artikel 1  

Waldgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein  

(Landeswaldgesetz - LWaldG) 

   

Inhaltsverzeichnis  Inhaltsverzeichnis 

Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften  Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Grundsatz, Gesetzeszweck   unverändert 

§ 2 Begriffsbestimmungen   

Abschnitt II: Forstliche Rahmenplanung  Abschnitt II: Forstliche Rahmenplanung 

§ 3 Forstliche Rahmenplanung   unverändert 

§ 4 Sicherung der Waldfunktionen bei Pla-
nungen und Maßnahmen von Trägern 
öffentlicher Vorhaben 

  

Abschnitt III: Waldbewirtschaftung, Walder-
haltung, Neuwaldbildung 

 Abschnitt III: Waldbewirtschaftung, Walder-
haltung, Neuwaldbildung 

§ 5 Bewirtschaftung des Waldes   unverändert 

§ 6 Zielsetzungen für den Staats- und 
Körperschaftswald 
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perschaftswald 

§ 7 Ausnahmen vom Kahlschlagsverbot   

§ 8 Wiederaufforstung und natürliche 
Wiederbewaldung 

  

§ 9 Umwandlung von Wald   

§ 10 Erstaufforstung   

§ 11 Teilung von Waldgrundstücken   

§ 12 Nachbarrechte und Nachbarpflichten   

Abschnitt IV: Besonders geschützte Waldge-
biete 

 Abschnitt IV: Besonders geschützte Waldge-
biete 

§ 13 Schutzwald   unverändert 

§ 14 Naturwald   

§ 15 Erlass von Schutz- und Naturwaldver-
ordnungen 

  

§ 16 Vorkaufsrecht   

Abschnitt V: Betreten des Waldes  Abschnitt V: Betreten des Waldes 

§ 17 Betreten des Waldes   unverändert 

§ 18 Reiten im Wald   

§ 19 Haftung   

§ 20 Sperren von Wald   

§ 21 Kennzeichnung des Waldes   

Abschnitt VI: Waldschutz  Abschnitt VI: Waldschutz 

§ 22 Schutzmaßnahmen gegen Schadorga-
nismen 

  unverändert 

§ 23 Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände   

§ 24 Waldschutzstreifen   

Abschnitt VII: Förderung der Forstwirtschaft  Abschnitt VII: Förderung der Forstwirtschaft 

§ 25 Grundsatz   unverändert 

§ 26 Fachliche Förderung   

§ 27 Finanzielle Förderung   

Abschnitt VIII: Entschädigung, Erstattung von 
Aufwendungen 

 Abschnitt VIII: Entschädigung, Erstattung von 
Aufwendungen 

§ 28 Entschädigung   unverändert 

§ 29 Übernahmeverlangen   

§ 30 Erstattung von Aufwendungen   
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§ 31 Härteausgleich   

Abschnitt IX: Forstverwaltung, Forstaufsicht  Abschnitt IX: Forstverwaltung, Forstaufsicht 

§ 32 Forstbehörden  § 32  unverändert 

§ 33 Aufgaben und Befugnisse der Forstbe-
hörden, Auskunftserteilung 

 § 33  unverändert 

§ 34 Sachliche und örtliche Zuständigkeit  § 34  unverändert 

§ 35 Waldkataster  § 35  unverändert 

§ 36 Gebührenfreiheit  § 36  unverändert 

§ 37 Landesbetrieb „Erlebniswald Trappen-
kamp“ 

 § 37 Sondervermögen „Landeswald 
Schleswig-Holstein“ und Landesbe-
trieb „Erlebniswald Trappenkamp“ 

Abschnitt X: Schlussbestimmungen  Abschnitt X: Schlussbestimmungen 

§ 38 Ordnungswidrigkeiten   unverändert 

§ 39 Anwendung des Gesetzes in besonde-
ren Fällen 

  

§ 40 Waldbericht   

§ 41 Ausnahmen und Befreiungen   

§ 42 Übergangsregelungen   

§ 43 Inkrafttreten   

   

Abschnitt I: 
Allgemeine Bestimmungen 

 
Abschnitt I: 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Grundsatz, Gesetzeszweck 

 
§ 1 

Grundsatz, Gesetzeszweck 

(1) Der Wald in Schleswig-Holstein gehört zu 
den Naturreichtümern des Landes, ist eine 
unverzichtbare Lebensgrundlage der Men-
schen und bietet unersetzbaren Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere. Nach Maßgabe die-
ses Gesetzes ist der Wald in seiner Gesamt-
heit zu schützen und in seiner Lebens- und 
Funktionsfähigkeit dauerhaft zu erhalten. 

  unverändert 

(2) Zweck dieses Gesetzes ist es   

1. den Wald   

a) wegen seines wirtschaftlichen Nut-
zens, insbesondere als Ressource 
des nachwachsenden Rohstoffes 
Holz (Nutzfunktion), 
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b) wegen seiner Bedeutung für die Um-
welt, insbesondere für die dauernde 
Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts, die wild lebenden Tiere und 
Pflanzen und deren genetische Viel-
falt, den Boden, den Wasserhaushalt, 
das Klima, die Luft und die Atmosphä-
re sowie das Landschaftsbild (Schutz-
funktion) und 

  

c) wegen seiner Bedeutung für die Erho-
lung der Bevölkerung (Erholungsfunk-
tion)  

  

zu erhalten, naturnah zu entwickeln, zu 
mehren und seine nachhaltige 
Bewirtschaftung zu sichern; 

  

2. die nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern 
und die Waldbesitzenden bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz 
zu unterstützen; 

  

3. einen Ausgleich zwischen den Rechten, 
Pflichten und wirtschaftlichen Interessen 
der Waldbesitzenden und den Interessen 
der Allgemeinheit zu gewährleisten. 

  

(3) Der nachhaltigen Forstwirtschaft kommt 
für die Erhaltung und Gestaltung einer vielfäl-
tigen, artenreichen und funktionsfähigen Kul-
tur- und Erholungslandschaft große Bedeu-
tung zu. Kennzeichen nachhaltiger Forstwirt-
schaft ist, dass die biologische Vielfalt, die 
Produktivität, die Bodenfruchtbarkeit und 
Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die 
Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft die in 
Absatz 2 Nr. 1 genannten Waldfunktionen zu 
erfüllen, erhalten bleiben. 

  

   

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede 
mit Waldgehölzen bestockte Grundfläche. Als 
Wald gelten auch 

 (1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede 
mit Waldgehölzen bestockte Grundfläche. Als 
Wald gelten auch 

1. kahl geschlagene und verlichtete 
Grundflächen, 

 1. kahl geschlagene oder durch Brand 
oder Naturereignisse entstandene 
Waldkahlflächen und verlichtete 
Grundflächen, 

2. Waldwege, Waldschneisen, Waldblößen, 
Waldwiesen, Waldeinteilungsstreifen so-
wie mit dem Wald zusammenhängende 
Wildäsungsflächen und Sicherungsstrei-

 2. Waldwege, Waldschneisen, Waldblößen, 
Waldwiesen, Waldeinteilungsstreifen so-
wie mit dem Wald verbundene Wild-
äsungsflächen und Sicherungsstreifen, 
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fen, 

3. im und am Wald gelegene Knicks,  3.  unverändert 

4. Holzlagerplätze und sonstige mit dem 
Wald verbundene und ihm dienende Flä-
chen wie Pflanzgärten, Parkplätze, Spiel-
plätze und Liegewiesen, 

 4.  unverändert 

5. Kleingewässer, Moore, Heiden und sons-
tige ungenutzte Ländereien von unterge-
ordneter Bedeutung, sofern und solange 
diese mit Wald zusammenhängen und 
natürliche Bestandteile der Waldland-
schaft sind, unbeschadet anderer 
Rechtsvorschriften, 

 5. Kleingewässer, Moore, Heiden und sons-
tige ungenutzte Ländereien von unterge-
ordneter Bedeutung, sofern und solange 
diese mit Wald verbunden und natürliche 
Bestandteile der Waldlandschaft sind, 
unbeschadet anderer Rechtsvorschriften, 

6. gemäß § 9 Abs. 4 Satz 2 für die natürli-
che Neuwaldbildung vorgesehene, als 
Ersatzaufforstung zugelassene Flächen. 

 6.  unverändert 

Wald sind nicht  Wald sind nicht 

1. in der Flur oder im bebauten Gebiet gele-
gene kleinere Flächen, die nur mit einzel-
nen Baumgruppen, Baumreihen oder He-
cken bestockt sind, 

 1. in der Flur oder im bebauten Gebiet gele-
gene kleinere Flächen, die nur mit einzel-
nen Baumgruppen, Baumreihen oder He-
cken bestockt sind, 

2. Baumschulen,  2. Baumschulen, 

3. Weihnachtsbaum- und 
Schmuckreisigkulturen, 

 3. Weihnachtsbaum- und 
Schmuckreisigkulturen, 

4. Schnellwuchsplantagen sowie  4. Schnellwuchsplantagen sowie 

5. zum Wohnbereich gehörende Parkanla-
gen und mit Waldgehölzen bestandene 
Friedhöfe. 

 5. zum Wohnbereich gehörende Parkanla-
gen und mit Waldgehölzen bestandene 
Friedhöfe. 

(2) Waldwege im Sinne dieses Gesetzes sind 
nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete 
dauerhaft angelegte oder naturfeste forstliche 
Wirtschaftswege, die von zweispurigen Fahr-
zeugen ganzjährig befahren werden können 
(Fahrwege), sowie besonders gekennzeich-
nete Wanderwege und Reitwege. Rückegas-
sen und Gliederungslinien der Betriebspla-
nung sind keine Waldwege. Die Bestimmun-
gen des § 3 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a des Stra-
ßen- und Wegegesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. April 1996 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 413), zuletzt geändert durch Ge-
setz zur Änderung des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
vom 14. Oktober 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 
517), bleiben unberührt. 

 (2) Waldwege im Sinne dieses Gesetzes sind 
nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete 
dauerhaft angelegte oder naturfeste forstliche 
Wirtschaftswege, die von zweispurigen Fahr-
zeugen ganzjährig befahren werden können 
(Fahrwege), sowie besonders gekennzeich-
nete Wanderwege, Radwege und Reitwege. 
Rückegassen und Gliederungslinien der Be-
triebsplanung sind keine Waldwege. Die Be-
stimmungen der § 3 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a  
und § 15 Abs. 2 und 3 des Straßen- und 
Wegegesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. November 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140) 
bleiben unberührt. 

(3) Waldgehölze im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle Waldbaum- und Waldstraucharten 
ohne Rücksicht auf Alter und Zustand. Be-

 (3) unverändert 
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stockung ist der flächenhafte Bewuchs mit 
Waldgehölzen ohne Rücksicht auf Verteilung 
und Art der Entstehung. Standortheimisch 
und der natürlichen Waldgesellschaft zuge-
hörig ist eine Baumart, wenn sich ihr jeweili-
ger Wuchsstandort im natürlichen Verbrei-
tungsgebiet der betreffenden Art befindet 
oder in der Nacheiszeit befand. 

(4) Waldeigentumsarten im Sinne dieses 
Gesetzes sind 

 (4) Waldeigentumsarten im Sinne dieses 
Gesetzes sind 

1. Staatswald: der Wald im Allein- oder Mit-
eigentum des Landes (Landeswald) und 
Wald im Alleineigentum des Bundes oder 
eines anderen Bundeslandes; 

 1. Staatswald: der Wald im Allein- oder Mit-
eigentum des Landes (Landeswald), ins-
besondere der zum Sondervermögen 
„Landeswald Schleswig-Holstein“ ge-
hörende Wald, und Wald im Alleineigen-
tum des Bundes oder eines anderen 
Bundeslandes; 

2. Körperschaftswald: der Wald im Eigen-
tum der Gemeinden, Kreise, Zweckver-
bände oder der Körperschaften, Stiftun-
gen und Anstalten des öffentlichen Rech-
tes, ausgenommen Wälder von Religi-
onsgemeinschaften und deren Einrich-
tungen sowie Gemeinschaftsforsten; 

 2.  unverändert 

3. Privatwald: alle übrigen Wälder.  3.  unverändert 

(5) Waldbesitzende im Sinne dieses Geset-
zes sind die Waldeigentümerinnen und 
Waldeigentümer und Nutzungsberechtigte, 
sofern diese den Wald unmittelbar besitzen, 
als natürliche oder juristische Personen. 

 (5) Waldbesitzende im Sinne dieses Geset-
zes sind die Waldeigentümerinnen und 
Waldeigentümer und Nutzungsberechtigte, 
sofern diese den Wald unmittelbar besitzen, 
als natürliche oder juristische Personen. 
Waldbesitzender des zum Sondervermö-
gen „Landeswald Schleswig-Holstein“ 
gehörenden Waldes ist das Sonderver-
mögen, vertreten durch das Ministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Landwirt-
schaft des Landes Schleswig-Holstein. 

   

Abschnitt II: 
Forstliche Rahmenplanung 

 
Abschnitt II: 

Forstliche Rahmenplanung 

§ 3 
Forstliche Rahmenplanung 

 
§ 3 

Forstliche Rahmenplanung 

(1) Zur Sicherung der für die Entwicklung der 
Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwen-
digen forstlichen Voraussetzungen sollen von 
der obersten Forstbehörde oder der von ihr 
bestimmten Stelle unter Beachtung der Auf-
gaben und Grundsätze nach § 6 des Bun-
deswaldgesetzes vom 2. Mai 1975 (BGBl. I 
S. 1037), zuletzt geändert durch Artikel 204 

 (1) unverändert 
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der Verordnung vom 29. Oktober 2001 
(BGBl. I S. 2785), forstliche Rahmenpläne 
erstellt und fortgeschrieben werden. Dabei 
sind die Ziele der Raumordnung, insbeson-
dere die angestrebte Erhöhung des Waldan-
teils, und anderer raumbedeutsamer Fach-
planungen, welche die Forststruktur und die 
Waldfunktionen beeinflussen können, zu 
beachten; die Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung sind zu be-
rücksichtigen. 

(2) Die forstlichen Rahmenpläne enthalten 
eine Darstellung 

 (2) unverändert 

1. des aktuellen Waldzustandes,   

2. der Nutz-, Schutz und Erholungsfunktion 
des Waldes, 

  

3. der raumbedeutsamen waldbezogenen 
Ziele, 

  

4. der Gebiete mit besonderer Bedeutung 
für die Neuwaldbildung, 

  

5. des angestrebten Waldzustandes sowie   

6. der zur Erreichung des angestrebten Zu-
stands erforderlichen Maßnahmen. 

  

(3) Zum Entwurf der forstlichen Rahmenplä-
ne erhalten 

 (3) Zum Entwurf der forstlichen Rahmenplä-
ne erhalten 

1. die betroffenen Kreise, Gemeinden und 
Ämter, 

 1.  unverändert 

2. die Landwirtschaftskammer,  2.  unverändert 

3. die nach § 51 des Landesnaturschutzge-
setzes sowie § 59 des Bundesnatu-
schutzgesetzes anerkannten Vereine, 

 3. die nach § 51 des Landesnaturschutzge-
setzes sowie § 58 des Bundesnatur-
schutzgesetzes anerkannten Vereine, 

4. die übrigen betroffenen regionalen Träger 
öffentlicher Belange, Vereine und Ver-
bände, 

 4.  unverändert 

5. die betroffenen Waldbesitzenden und 
sonstigen Grundbesitzenden sowie 

 5.  unverändert 

6. die forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse  

 6.  unverändert 

Gelegenheit zur Stellungnahme, indem der 
Planentwurf nach öffentlicher Bekanntma-
chung einen Monat in den amtsfreien Ge-
meinden und Ämtern ausgelegt wird, auf 
deren Gebiet er sich erstreckt; § 140 Abs. 2 
bis 5 und 8 des Landesverwaltungsgesetzes 
ist entsprechend anzuwenden. 

Gelegenheit zur Stellungnahme, indem der 
Planentwurf nach öffentlicher Bekanntma-
chung einen Monat in den amtsfreien Ge-
meinden und Ämtern ausgelegt wird, auf 
deren Gebiet er sich erstreckt; § 140 Abs. 2 
bis 5 und 8 des Landesverwaltungsgesetzes 
ist entsprechend anzuwenden. 
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(4) Die forstlichen Rahmenpläne werden von 
der obersten Forstbehörde festgestellt und im 
Amtsblatt für Schleswig-Holstein veröffent-
licht. Die raumbedeutsamen Inhalte der forst-
lichen Rahmenpläne sind nach Maßgabe des 
Landesplanungsgesetzes in die Regionalplä-
ne zu übernehmen. 

 (4) unverändert 

   

§ 4 
Sicherung der Waldfunktionen 

bei Planungen und Maßnah-
men von Trägern öffentlicher 

Vorhaben 

 
§ 4 

Sicherung der Waldfunktionen 
bei Planungen und Maßnah-
men von Trägern öffentlicher 

Vorhaben 

Die Träger öffentlicher Vorhaben haben bei 
Planungen und Maßnahmen, die eine Inan-
spruchnahme von Waldflächen vorsehen 
oder die in ihren Auswirkungen Waldflächen 
betreffen können, 

  unverändert 

1. die Funktionen des Waldes nach § 1 
Abs. 2 Nr. 1 angemessen zu berücksich-
tigen; sie sollen Wald nur in Anspruch 
nehmen, soweit der Planungszweck nicht 
auf anderen Flächen verwirklicht werden 
kann, und 

  

2. die Forstbehörden bereits bei der Vorbe-
reitung der Planungen und Maßnahmen 
zu unterrichten und anzuhören, soweit 
nicht nach § 45 Abs. 2 des Bundeswald-
gesetzes und sonstigen Rechtsvorschrif-
ten eine andere Form der Beteiligung 
vorgeschrieben ist. 

  

   

Abschnitt III: 
Waldbewirtschaftung, Walder-

haltung, Neuwaldbildung 

 
Abschnitt III: 

Waldbewirtschaftung, Walder-
haltung, Neuwaldbildung 

§ 5 
Bewirtschaftung des Waldes 

 
§ 5 

Bewirtschaftung des Waldes 

(1) Die Bewirtschaftung des Waldes hat im 
Rahmen seiner Zweckbestimmung ord-
nungsgemäß, nachhaltig und naturnah unter 
Einhaltung der Grundsätze der guten fachli-
chen Praxis zu erfolgen. Sie soll die Nutz-, 
Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes 
stetig und auf Dauer gewährleisten. 

 (1) Die Bewirtschaftung des Waldes hat im 
Rahmen seiner Zweckbestimmung ord-
nungsgemäß, nachhaltig und naturnah nach 
den Grundsätzen der guten fachlichen Pra-
xis zu erfolgen. Sie soll die Nutz-, Schutz- 
und Erholungsfunktion des Waldes stetig und 
auf Dauer gewährleisten. 

(2) Grundsätze der guten fachlichen Praxis 
sind insbesondere: 

 (2) unverändert 
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1. Langfristigkeit der forstlichen Produktion 
und Sicherung einer nachhaltigen Holzer-
zeugung nach Menge und Güte; 

  

2. Erhaltung der Waldökosysteme als Le-
bensraum einer artenreichen heimischen 
Pflanzen- und Tierwelt; 

  

3. Aufbau naturnaher Wälder mit hinrei-
chendem Anteil standortheimischer 
Baumarten unter Ausnutzung geeigneter 
Naturverjüngung und Verwendung geeig-
neten forstlichen Vermehrungsgutes bei 
Erhaltung der genetischen Vielfalt;  

  

4. bedarfsgerechte Walderschließung unter 
größtmöglicher Schonung von Land-
schaft, Waldboden und -bestand; 

  

5. Anwendung von bestandes- und boden-
schonenden Techniken, insbesondere bei 
Verjüngungsmaßnahmen, Holznutzung 
und -transport; 

  

6. Verzicht auf Entwässerungsmaßnahmen, 
die über das bisherige Maß hinausgehen; 

  

7. Beschränkung des Einsatzes von Pflan-
zennährstoffen auf die Behebung anthro-
pogener Nährstoffmängel und Bekämp-
fung immissionsbedingter Bodenversaue-
rung; 

  

8. Nutzung der Möglichkeiten des integrier-
ten Pflanzenschutzes unter weitestge-
hendem Verzicht auf Pflanzenschutzmit-
tel; 

  

9. Verzicht auf Einbringung gentechnisch 
modifizierter Organismen in den Wald; 

  

10. Anpassung der Wilddichten an die natür-
liche Biotopkapazität der Waldökosyste-
me; 

  

11. Erhaltung von Alt- und Totholz.   

(3) Kahlschläge sind verboten, sofern sie 
nicht nach § 7 genehmigt sind. Kahlschläge 
sind alle Hiebsmaßnahmen, die freilandähnli-
che Verhältnisse bewirken und damit mindes-
tens zeitweilig zu einer erheblichen Beein-
trächtigung von Schutzfunktionen des Wal-
des führen. Ein Kahlschlag liegt regelmäßig 
dann vor, wenn der Holzvorrat auf einer zu-
sammenhängenden Fläche von über 0,3 
Hektar auf weniger als 60 % des nach ge-
bräuchlichen Ertragstafeln oder bekannter 
standörtlicher Wuchsleistung üblichen Holz-
vorrats abgesenkt wird. Nicht als Kahlschläge 

 (3) Kahlschläge sind verboten, sofern sie 
nicht nach § 7 zugelassen sind. Kahlschläge 
sind alle Hiebsmaßnahmen, die freilandähnli-
che Verhältnisse bewirken und damit mindes-
tens zeitweilig zu einer erheblichen Beein-
trächtigung von Schutzfunktionen des Wal-
des führen. Ein Kahlschlag liegt regelmäßig 
dann vor, wenn der Holzvorrat auf einer zu-
sammenhängenden Fläche von über 0,3 
Hektar auf weniger als 60 % des nach ge-
bräuchlichen Ertragstafeln oder bekannter 
standörtlicher Wuchsleistung üblichen Holz-
vorrats abgesenkt wird. Nicht als Kahlschläge 
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gelten Hiebsmaßnahmen, die gelten Hiebsmaßnahmen, die 

1. einer gesicherten Verjüngung dienen,  1.  unverändert 

2. aus Gründen der Verkehrssicherung oder  2.  unverändert 

3. auf Grund von Brand oder Naturereignis-
sen wie Sturmschäden oder Schädlings-
befall  

 3.  unverändert 

notwendig sind.  notwendig sind. 

(4) Die oberste Forstbehörde kann zu Absatz 
2 Nr. 3, 4, 5, 8 und 11 Näheres im Rahmen 
einer Rechtsverordnung regeln. 

 (4) unverändert 

(5) Eine Ausnahme von den Vorschriften 
nach Absatz 1 und 2 kann auf Antrag zuge-
lassen werden, wenn die waldbesitzende 
Person sich in dem Antrag verpflichtet, die 
Bewirtschaftung nicht vor Ablauf von zwanzig 
Jahren wieder aufzunehmen und das Aus-
setzen der Bewirtschaftung dem Zweck die-
ses Gesetzes nicht entgegensteht. Absatz 2 
Nr. 6 bis 10, Absatz 3 sowie die §§ 8, 12, 22 
und 23 gelten auch während der Aussetzung 
der Bewirtschaftung. § 33 bleibt unberührt. 
Die Wiederaufnahme der Bewirtschaftung ist 
der Forstbehörde vorher anzuzeigen. Maß-
nahmen zur Wiederaufnahme der Bewirt-
schaftung sind finanziell nicht förderungsfä-
hig.  

 (5) unverändert 

(6) Für alle Wälder sind eine forstliche 
Standortkartierung und eine Waldfunktionen-
kartierung nach einheitlichen Grundsätzen 
durchzuführen. Staatswald sowie Körper-
schaftswald mit einer Fläche über 50 Hektar 
ist nach periodischen Betriebsplänen für 
zehnjährige Zeiträume zu bewirtschaften. In 
diesen sind alle wesentlichen Maßnahmen 
gemäß Absatz 2 festzulegen oder zu bestäti-
gen. 

 (6) unverändert 

(7) Weitergehende Anforderungen auf Grund 
des Landesnaturschutzgesetzes bleiben un-
berührt. 

 (7) unverändert 

   

§ 6 
Zielsetzungen für den Staats- 

und Körperschaftswald 

 
§ 6 

Zielsetzungen für den Staats- 
und Körperschaftswald 

(1) Der Staats- und Körperschaftswald dient 
in besonderem Maße dem Allgemeinwohl. Er 
ist unter besonderer Berücksichtigung der 
Schutz- und Erholungsfunktion zu bewirt-
schaften, zu entwickeln und zu vermehren. 

 (1) unverändert 
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(2) Bei der fachkundigen Bewirtschaftung des 
Landeswaldes sind insbesondere folgende 
Ziele und Grundsätze zu beachten: 

 (2) Der Landeswald ist fachkundig zu be-
wirtschaften. Dabei sind über die Grund-
sätze der guten fachlichen Praxis hinaus 
insbesondere folgende Ziele und Grundsätze 
zu beachten: 

1. Orientierung aller waldbaulichen Maß-
nahmen an der natürlichen Eigendynamik 
der Wälder und Minimierung der Eingriffe; 

 1.  unverändert 

2. Vorrang der Naturverjüngung standort-
heimischer Baumarten vor anderen Ver-
jüngungsformen und Einbeziehung natür-
licher Sukzessionen in die Waldentwick-
lung; 

 2.  unverändert 

3. Einzelstamm- bis gruppenweise Holznut-
zung; 

 3.  unverändert 

4. Verzicht auf chemische Pflanzenschutz-
mittel; 

 4.  unverändert 

5. Anpassung der Wilddichten an die natür-
liche Biotopkapazität der Waldökosyste-
me, so dass die Verjüngung standorthei-
mischer Baumarten in größeren Wäldern 
ohne Maßnahmen zur Wildschadensver-
hütung möglich wird; 

 5.  unverändert 

6. Erhöhung des Alt- und Totholzanteils 
insbesondere in den von Laubbäumen 
geprägten Beständen auf bis zu 10 % des 
Gesamtholzvorrats abhängig vom Be-
standesalter; 

 6.  unverändert 

7. schrittweise Herausnahme von 10 % der 
Waldfläche aus der Bewirtschaftung zur 
Schaffung eines repräsentativen Netzes 
von Naturwäldern; 

 7.  unverändert 

8. Waldpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit 
über den Wald und die nachhaltige 
Forstwirtschaft im Rahmen der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung.  

 8. Waldpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit 
über den Wald und die nachhaltige 
Forstwirtschaft im Rahmen der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung.  

Bei der Bewirtschaftung des Körperschafts-
waldes sollen die Ziele und Grundsätze nach 
Satz 1 im Rahmen der betrieblichen Möglich-
keiten beachtet werden. 

 Bei der Bewirtschaftung des Körperschafts-
waldes sollen die Ziele und Grundsätze nach 
Satz 2 im Rahmen der betrieblichen Möglich-
keiten beachtet werden. 

   

§ 7 
Ausnahmen vom Kahlschlags-

verbot 

 
§ 7 

Ausnahmen vom Kahlschlags-
verbot 

(1) Unbeschadet § 5 Abs. 3 sind Kahlschläge 
bis zu zwei Hektar mit vorheriger Genehmi-
gung der Forstbehörde zulässig. 

 (1) Die Forstbehörde kann vom Verbot des 
§ 5 Abs. 3 Ausnahmen für Kahlschläge bis 
zu zwei Hektar zulassen. 
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(2) Die Genehmigung soll unbeschadet wei-
tergehender Rechtsvorschriften nur erteilt 
werden, wenn der Kahlschlag 

 (2) Die Ausnahme soll unbeschadet weiter-
gehender Rechtsvorschriften, insbesondere 
des Landesnaturschutzgesetzes, nur zu-
gelassen werden, wenn der Kahlschlag 

1. der Entwicklung eines Waldbestandes mit 
überwiegendem Anteil an standortheimi-
schen Baumarten dient und 

 1. der Entwicklung eines Waldbestandes mit 
überwiegendem Anteil an standortheimi-
schen Baumarten dient und 

a) die Gewähr besteht, dass die Fläche 
in angemessener Frist wieder aufge-
forstet wird oder sich natürlich wie-
derbewaldet (§ 8), 

 a) die Gewähr besteht, dass die Fläche 
in angemessener Frist wieder aufge-
forstet wird oder sich natürlich wie-
derbewaldet (§ 8) und 

b) die natürlichen Bodenfunktionen, der 
Wasserhaushalt oder sonstige Wald-
funktionen, auch auf benachbarten 
Flächen, nicht erheblich oder dauer-
haft beeinträchtigt werden können 
und 

 b) die natürlichen Bodenfunktionen, der 
Wasserhaushalt oder sonstige Wald-
funktionen, auch auf benachbarten 
Flächen, nicht erheblich oder dauer-
haft beeinträchtigt werden können, 

c) keine erheblichen Nachteile für ge-
setzlich geschützte Arten, Biotope 
oder Gebiete eintreten können, 

  

2. die Lebensgrundlagen und Entwick-
lungsmöglichkeiten wild lebender gefähr-
deter oder geschützter Tier- oder Pflan-
zenarten erheblich verbessert oder 

 2.  unverändert 

3. der Erhaltung kulturhistorischer Waldnut-
zungsformen dient. 

 3.  unverändert 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 Buchst. c 
und Nr. 2 entscheidet die Forstbehörde im 
Einvernehmen mit der unteren Naturschutz-
behörde. 

 In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 entscheidet 
die Forstbehörde im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde. 

(3) Der Kahlschlag kann von der Forstbehör-
de flächenmäßig begrenzt werden. 

 (3) Der Kahlschlag kann von der Forstbehör-
de flächenmäßig begrenzt werden. Mit sei-
ner Durchführung darf erst nach seiner 
Zulassung begonnen werden. 

   

§ 8 
Wiederaufforstung und natür-

liche Wiederbewaldung 

 
§ 8 

Wiederaufforstung und natür-
liche Wiederbewaldung 

(1) Die waldbesitzende Person hat Waldkahl-
flächen außerhalb von Naturwäldern 

 (1) Die waldbesitzende Person hat Waldkahl-
flächen außerhalb von Naturwäldern unab-
hängig von der Ursache ihrer Entstehung 

1. in angemessener Frist mit Waldbäumen 
wieder aufzuforsten (Wiederaufforstung) 
oder 

 1.  unverändert 

2. einer natürlichen Verjüngung zu überlas-
sen, sofern diese mit einem hinreichen-
den Anteil an standortheimischen Wald-

 2.  unverändert 
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bäumen und -sträuchern innerhalb von 
fünf Jahren nach Entstehung der Kahlflä-
che auf wesentlichen Teilen der Fläche 
zu erwarten ist (natürliche Wiederbewal-
dung),  

es sei denn, die Forstbehörde bestimmt et-
was anderes. Ist im Fall des Satzes 1 Nr. 2 
eine solche Verjüngung nach fünf Jahren 
nicht entstanden und gesichert, hat die wald-
besitzende Person die Flächen unverzüglich 
wieder aufzuforsten. 

 es sei denn, die Forstbehörde bestimmt et-
was anderes. Ist im Fall des Satzes 1 Nr. 2 
eine solche Verjüngung nach fünf Jahren 
nicht entstanden und gesichert, hat die wald-
besitzende Person die Flächen unverzüglich 
wieder aufzuforsten. 

(2) Verlichtete Waldbestände außerhalb von 
Naturwäldern hat die waldbesitzende Person 
unabhängig von der Ursache ihrer Entste-
hung in angemessener Frist zu unterpflanzen 
oder zu ergänzen, soweit diese sich nicht 
ausreichend natürlich verjüngen. 

 (2) unverändert 

  (3) Die Forstbehörde kann die Wiederauf-
forstung von unbestockten oder unvoll-
ständig bestockten Flächen unabhängig 
von der Ursache ihrer Entstehung anord-
nen, wenn die Flächen Wald im Sinne die-
ses Gesetzes sind oder gewesen sind. 

(3) Zur Sicherung der Wiederaufforstung 
oder natürlichen Wiederbewaldung kann von 
der waldbesitzenden Person Sicherheit in der 
Höhe verlangt werden, die die voraussichtli-
chen Kosten für die Wiederaufforstung oder 
natürliche Wiederbewaldung einschließlich 
der Nachbesserung sowie für die erforderli-
che Sicherung der Kultur oder natürlichen 
Verjüngung bis längstens fünf Jahre nach 
ihrer Begründung deckt. Im Falle einer Er-
satzvornahme kann die Forstbehörde die 
hinterlegte Sicherheit verwenden. 

 (4) Zur Sicherung der Wiederaufforstung 
oder natürlichen Wiederbewaldung kann von 
der waldbesitzenden Person Sicherheit in der 
Höhe verlangt werden, die die voraussichtli-
chen Kosten für die Wiederaufforstung oder 
natürliche Wiederbewaldung einschließlich 
der Nachbesserung sowie für die erforderli-
che Sicherung der Kultur oder natürlichen 
Verjüngung bis längstens fünf Jahre nach 
ihrer Begründung deckt.  

   

§ 9 
Umwandlung von Wald 

 
§ 9 

Umwandlung von Wald 

(1) Wald darf nur mit vorheriger Genehmi-
gung der Forstbehörde abgeholzt, gerodet 
oder auf sonstige Weise in eine andere Nut-
zungsart umgewandelt werden (Umwand-
lung). 

 (1) unverändert 

(2) Die Genehmigung schließt die Genehmi-
gung nach § 7a des Landesnaturschutzge-
setzes ein. Die Forstbehörde entscheidet 
insoweit im Einvernehmen mit der zuständi-
gen Naturschutzbehörde. Versagt die Natur-
schutzbehörde ihr Einvernehmen, erlässt 
diese unter Benachrichtigung Forstbehörde 
den Ablehnungsbescheid. Für Vorhaben, die 

 (2) unverändert 
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in Anlage 1 des Landes-UVP-Gesetzes vom 
13. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 246) auf-
geführt sind, kann die Genehmigung nur in 
einem Verfahren erteilt werden, das den An-
forderungen des Landes-UVP-Gesetzes ent-
spricht. 

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 
die beabsichtigte Umwandlung 

 (3) unverändert 

1. Schutz- oder Naturwald beeinträchtigen 
würde, 

  

2. benachbarten Wald gefährden oder die 
Erhaltung oder Bildung geschlossener 
Waldbestände beeinträchtigen würde,  

  

oder wenn die Erhaltung des Waldes aus 
anderen Gründen im überwiegenden öffentli-
chen Interesse liegt. 

  

(4) Wird die Umwandlung genehmigt, ist die 
waldbesitzende Person verpflichtet, eine Flä-
che, die nicht Wald ist und dem umzuwan-
delnden Wald nach naturräumlicher Lage, 
Beschaffenheit und künftiger Funktion 
gleichwertig ist oder werden kann, aufzufors-
ten (Ersatzaufforstung), es sei denn, die 
Forstbehörde bestimmt etwas anderes. Im 
Einzelfall kann die Forstbehörde auch eine 
durch natürliche Gehölzsukzession entste-
hende Neuwaldfläche (natürliche Neuwald-
bildung) als Ersatzaufforstung zulassen; § 8 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 gelten ent-
sprechend. Ist die Ersatzaufforstung nicht 
möglich, legt die Forstbehörde eine Aus-
gleichszahlung fest und entscheidet über ihre 
Verwendung. Um die Erfüllung der Ersatzauf-
forstungsverpflichtung oder anderer Neben-
bestimmungen zu gewährleisten, kann die 
Forstbehörde eine Sicherheitsleistung ver-
langen; § 8 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 (4) Wird die Umwandlung genehmigt, ist die 
waldbesitzende Person verpflichtet, eine Flä-
che, die nicht Wald ist und dem umzuwan-
delnden Wald nach naturräumlicher Lage, 
Beschaffenheit und künftiger Funktion 
gleichwertig ist oder werden kann, aufzufors-
ten (Ersatzaufforstung), es sei denn, die 
Forstbehörde bestimmt etwas anderes. Im 
Einzelfall kann die Forstbehörde auch eine 
durch natürliche Gehölzsukzession entste-
hende Neuwaldfläche (natürliche Neuwald-
bildung) als Ersatzaufforstung zulassen; § 8 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 gelten ent-
sprechend. Ist die Ersatzaufforstung nicht 
möglich, legt die Forstbehörde eine Aus-
gleichszahlung fest und entscheidet über ihre 
Verwendung. Die Höhe der Ausgleichszah-
lungen bemisst sich nach den Kosten, die 
die waldbesitzende Person für eine Er-
satzaufforstung hätte aufwenden müssen. 
Um die Erfüllung der Ersatzaufforstungsver-
pflichtung oder anderer Nebenbestimmungen 
zu gewährleisten, kann die Forstbehörde 
eine Sicherheitsleistung verlangen; § 8 
Abs. 4 gilt entsprechend. 

(5) Die waldbesitzende Person kann die An-
rechnung einer von ihr oder einem Dritten 
ohne rechtliche Verpflichtung und ohne fi-
nanzielle Förderung durchgeführten Erstauf-
forstung oder einer natürlichen Neuwaldbil-
dung als Ersatzaufforstung für künftige 
Waldumwandlungen verlangen, wenn die 
Forstbehörde der Anrechnung der Maßnah-
me vorher zugestimmt hat und die Anre-
chenbarkeit zum Zeitpunkt der Umwandlung 
feststellt. 

 (5) unverändert 
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(6) Die Genehmigung ist zu befristen; die 
Frist darf fünf Jahre nicht überschreiten. Die 
Waldfläche darf erst unmittelbar vor der Ver-
wirklichung der anderen Nutzung abgeholzt 
oder gerodet werden. Bis dahin bleibt die 
waldbesitzende Person zur Einhaltung der 
Vorschriften zur Bewirtschaftung des Waldes 
und zum Waldschutz verpflichtet. 

 (6) unverändert 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend, 
wenn Wald in eine halboffene Weideland-
schaft nach § 1 Abs. 2 Nr. 17 des Landesna-
turschutzgesetzes einbezogen wird. Soweit 
waldähnlicher Bewuchs erst während der 
Nutzung einer Fläche als halboffene Weide-
landschaft entsteht, gilt dieser für die Dauer 
der Nutzung nicht als Wald im Sinne von § 2. 

 (7) unverändert 

   

§ 10 
Erstaufforstung 

 
§ 10 

Erstaufforstung 

(1) Nicht als Wald genutzte Grundflächen 
dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der 
Forstbehörde aufgeforstet werden (Erstauf-
forstung). 

 (1) unverändert 

(2) Die Genehmigung schließt die Genehmi-
gung nach § 7a des Landesnaturschutzge-
setzes ein. Die Forstbehörde entscheidet 
insoweit im Einvernehmen mit der zuständi-
gen Naturschutzbehörde. Versagt die Natur-
schutzbehörde ihr Einvernehmen, erlässt 
diese unter Benachrichtigung der Forstbe-
hörde den Ablehnungsbescheid. Für Vorha-
ben, die in Anlage 1 des Landes-UVP-
Gesetzes aufgeführt sind, kann die Geneh-
migung nur in einem Verfahren erteilt wer-
den, das den Anforderungen des Landes-
UVP-Gesetzes entspricht. 

 (2) unverändert 

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn  (3) unverändert 

1. die Grundfläche öffentlich-rechtlich ver-
bindlich für andere Zwecke vorgesehen 
ist oder 

  

2. der Erstaufforstung ein anderes überwie-
gendes öffentliches Interesse entgegen-
steht. 

  

(4) Für Erstaufforstungen der Landesforst-
verwaltung gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend; der Erteilung einer Genehmigung 
bedarf es nicht. 

 (4) Für Erstaufforstungen auf landeseigenen 
Grundstücken gelten die Absätze 1 bis 3 
entsprechend; der Erteilung einer Genehmi-
gung bedarf es nicht. 
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§ 11 
Teilung von Waldgrundstü-

cken 

 
§ 11 

Teilung von Waldgrundstü-
cken 

(1) Die Teilung von Waldgrundstücken bedarf 
der vorherigen Genehmigung der Forstbe-
hörde, wenn eines der dadurch entstehenden 
Teilgrundstücke kleiner als drei Hektar ist. 
Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn gewährleistet ist, dass die geteilten 
Waldgrundstücke weiterhin ordnungsgemäß, 
nachhaltig und naturnah bewirtschaftet wer-
den können. 

 (1) Die Teilung von Waldgrundstücken bedarf 
der vorherigen Genehmigung der Forstbe-
hörde, wenn eines der dadurch entstehenden 
Teilgrundstücke kleiner als drei Hektar ist. 
Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn gewährleistet ist, dass die geteilten 
Waldgrundstücke weiterhin gemäß § 5 be-
wirtschaftet werden können. 

(2) Die Genehmigung der Umwandlung eines 
Waldgrundstückes schließt die Genehmigung 
seiner Teilung nach Absatz 1 ein. 

 (2) unverändert 

(3) Das Grundbuchamt darf auf Grund eines 
nach Absatz 1 genehmigungsbedürftigen 
Rechtsvorganges eine Eintragung im Grund-
buch erst vornehmen, wenn der Genehmi-
gungsbescheid vorgelegt wird. 

 (3) unverändert 

(4) Ist auf Grund eines nicht genehmigten 
Rechtsvorganges eine Eintragung im Grund-
buch vorgenommen worden, kann die Forst-
behörde, falls die Genehmigung erforderlich 
war, das Grundbuchamt um die Eintragung 
eines Widerspruchs ersuchen. Der Wider-
spruch ist zu löschen, wenn die Forstbehörde 
darum ersucht oder wenn dem Grundbuch-
amt die Genehmigung nachgewiesen wird. 

 (4) unverändert 

(5) Besteht die auf Grund eines nicht geneh-
migten Rechtsvorganges vorgenommene 
Eintragung einer Grundstücksteilung ein 
Jahr, gilt die Teilung als genehmigt, es sei 
denn, dass vor Ablauf dieser Zeit ein Wider-
spruch der Forstbehörde im Grundbuch ein-
getragen oder seine Eintragung beantragt 
worden ist. 

 (5) unverändert 

(6) Ist zu einem Rechtsvorgang eine Geneh-
migung nicht erforderlich, hat die Genehmi-
gungsbehörde auf Antrag einer oder eines 
Beteiligten darüber ein Zeugnis auszustellen. 
Das Zeugnis steht der Genehmigung gleich. 

 (6) unverändert 

   

§ 12 
Nachbarrechte und Nachbar-

pflichten 

 
§ 12 

Nachbarrechte und Nachbar-
pflichten 

(1) Waldbesitzende haben bei der Bewirt-
schaftung ihres Waldes und sonstigen Maß-
nahmen auf Grund dieses Gesetzes auf die 

  unverändert 
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schutzwürdigen Interessen der Eigentüme-
rinnen oder Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigten benachbarter Grundstücke ange-
messene Rücksicht zu nehmen, soweit dies 
im Rahmen der Vorschriften dieses Gesetzes 
möglich und zumutbar ist. Sie haben ihre 
Maßnahmen in der Nähe der Grenzen auf-
einander abzustimmen und insbesondere 
Maßnahmen zu unterlassen, durch die be-
nachbarte Waldflächen offensichtlich der 
Gefahr des Windwurfs, der Aushagerung 
oder des Rindenbrandes ausgesetzt werden. 

(2) Ist die Bewirtschaftung einer Waldfläche, 
insbesondere die Holzfällung oder die Abfuhr 
von Walderzeugnissen, ohne Benutzung 
eines fremden Grundstückes nicht oder nur 
mit unverhältnismäßig großen Nachteilen 
möglich, sind die Eigentümerinnen oder 
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten des 
fremden Grundstücks verpflichtet, auf Antrag 
der Waldbesitzenden die Benutzung im not-
wendigen Umfang zu gestatten. Die Waldbe-
sitzenden haben den dadurch entstehenden 
Schaden zu ersetzen. Für die Benutzung 
nicht öffentlicher Wege kann eine angemes-
sene Vergütung verlangt werden. 

  

(3) Wird eine Grundfläche erstmalig aufge-
forstet oder eine Kahlfläche an landwirt-
schaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzten 
Nachbargrundstücken wieder aufgeforstet, 
gilt § 37 des Nachbarrechtsgesetzes für das 
Land Schleswig-Holstein vom 24. Februar 
1971 (GVOBl. Schl.-H. S. 54), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. 
November 1982 (GVOBl. Schl.-H. S. 256), 
mit der Maßgabe, dass die dort ausgespro-
chenen Verpflichtungen für die Waldbesit-
zenden nur für Waldbäume bestehen, deren 
Stämme näher als vier Meter zum Nachbar-
grundstück stehen. 

  

   

Abschnitt IV: 
Besonders geschützte Wald-

gebiete 

 
Abschnitt IV: 

Besonders geschützte Wald-
gebiete 

§ 13 
Schutzwald 

 
§ 13 

Schutzwald 

(1) Wald kann durch Verordnung zu Schutz-
wald erklärt werden, wenn es zur Abwehr 
oder Verhütung von Gefahren, erheblichen 
Nachteilen oder erheblichen Belästigungen 
für die Allgemeinheit notwendig ist, einen 

  unverändert 
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Wald zu erhalten oder bestimmte forstliche 
Maßnahmen durchzuführen, zu unterlassen 
oder zu dulden. Schutzwälder dienen insbe-
sondere folgenden Zwecken: 

1. Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen im Sinne des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes, Erosion durch Was-
ser und Wind, Austrocknung, schädli-
chem Abfließen von Niederschlagswas-
ser, Überflutung, Uferabbruch, Schnee-
verwehung und Windgefährdung von 
Verkehrswegen, 

  

2. Schutz der Quellgebiete und Oberflä-
chengewässer, Sicherung der Wasser-
vorräte und Regulierung des Wasser-
haushaltes oder 

  

3. Schutz des Bodens auf erosionsgefähr-
deten Standorten. 

  

§ 10 des Bundesfernstraßengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Feb-
ruar 2003 (BGBl. I S. 286) und § 19 Abs. 1 
Nr. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Au-
gust 2003 (BGBl I S. 3245) bleiben unbe-
rührt. 

  

(2) Zu Schutzwald kann auch Wald erklärt 
werden, in dem schutzwürdige und schutz-
bedürftige Lebensgemeinschaften oder 
Waldnutzungsformen von erheblicher kultur-
historischer Bedeutung durch forstliche Maß-
nahmen erhalten oder wieder hergestellt 
werden sollen. § 15 a des Landesnatur-
schutzgesetzes bleibt unberührt. 

  

(3) Die Eigentümerinnen und Eigentümer, 
Nutzungsberechtigten oder Unterhaltungs-
pflichtigen von Grundstücken, Gebäuden, 
Gewässern oder sonstigen Anlagen, von 
denen eine Gefährdung ausgeht, die eine 
Erklärung zum Schutzwald erforderlich macht 
oder die durch die Bildung von Schutzwald 
herabgesetzt oder beseitigt wird, können zum 
Ersatz der entstehenden Aufwendungen oder 
zu leistender Entschädigungen angemessen 
herangezogen werden. 

  

   

§ 14 
Naturwald 

 
§ 14 

Naturwald 

(1) Wald, der unter Verzicht auf Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen dauerhaft sich selbst über-
lassen werden soll, kann durch Verordnung 

  unverändert 
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zu Naturwald erklärt werden. Naturwälder 
dienen insbesondere folgenden Zwecken: 

1. Sicherung einer ungestörten natürlichen 
Entwicklung standortspezifischer Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen, 

  

2. waldökologische Forschung,   

3. Dauerbeobachtung von Waldlebensge-
meinschaften sowie 

  

4. Sicherung genetischer Informationen.   

(2) Handlungen, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Veränderung des Natur-
waldes oder seiner Bestandteile oder zu ei-
ner erheblichen oder dauerhaften Störung 
der Lebensgemeinschaften führen können, 
sind verboten. 

  

   

§ 15 
Erlass von Schutz- und Natur-

waldverordnungen 

 
§ 15 

Erlass von Schutz- und Natur-
waldverordnungen 

(1) Verordnungen nach den §§ 13 und 14 
erlässt die oberste Forstbehörde. 

 (1) unverändert 

(2) Vor dem Erlass einer Verordnung sind  (2) Vor dem Erlass einer Verordnung sind 

1. die betroffenen waldbesitzenden Perso-
nen, 

 1.  unverändert 

2. die Behörden und öffentlichen Planungs-
träger, deren Aufgabenbereich durch die 
Verordnung berührt wird, sowie 

 2.  unverändert 

3. die nach § 51 des Landesnaturschutzge-
setzes sowie § 59 des Bundesnatur-
schutzgesetzes anerkannten Vereine 

 3. die nach § 51 des Landesnaturschutzge-
setzes sowie § 58 des Bundesnatur-
schutzgesetzes anerkannten Vereine 

zu hören. Bei Schutzwald gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen sind auch die in § 13 
Abs. 3 Satz 1 genannten Personen und bei 
Naturwald die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer, Nutzungsberechtigten und Unterhal-
tungspflichtigen angrenzender Wald-
grundstücke zu hören. 

 zu hören. Bei Schutzwald gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen sind auch die in § 13 
Abs. 3 Satz 1 genannten Personen und bei 
Naturwald die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer, Nutzungsberechtigten und Unterhal-
tungspflichtigen angrenzender Wald-
grundstücke zu hören. 

(3) Der Entwurf der Verordnung und die da-
zugehörenden Karten sind für die Dauer ei-
nes Monats in den Städten, amtsfreien Ge-
meinden und Ämtern, in denen sich das Vor-
haben auswirken kann, öffentlich auszule-
gen. Ort und Dauer der Auslegung sind min-
destens eine Woche vorher ortsüblich be-
kannt zu machen mit dem Hinweis darauf, 
dass Bedenken und Anregungen bis zwei 

 (3) unverändert 
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Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist bei 
der obersten Forstbehörde vorgebracht wer-
den können. 

(4) In der Verordnung sollen  (4) unverändert 

1. der Schutzgegenstand,   

2. der Schutzzweck,   

3. die zur Erreichung des Schutzzweckes 
notwendigen Ge- und Verbote und 

  

4. die unter Berücksichtigung des Schutz-
zweckes vertretbaren Ausnahmen von 
den Ge- und Verboten 

  

geregelt werden, bei Schutzwäldern außer-
dem die forstlichen Maßnahmen gemäß § 13 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1. Die Abgren-
zung des Schutz- oder Naturwaldes ist grob 
zu beschreiben und in einer Karte hinrei-
chend genau darzustellen. Die Karte ist mit 
der Verordnung zu verkünden oder bei der in 
der Verordnung zu bestimmenden Behörde 
auf Dauer zur Einsicht für jedermann bereit-
zuhalten. 

  

   

§ 16 
Vorkaufsrecht 

 
§ 16 

Vorkaufsrecht 

(1) Dem Land steht ein Vorkaufsrecht an 
einem Grundstück zu, das ganz oder teilwei-
se in einem Schutz- oder Naturwald liegt. 

  unverändert 

(2) Das Vorkaufsrecht des Landes wird durch 
Verwaltungsakt der obersten Forstbehörde 
gegenüber der veräußernden Person ausge-
übt; das Land darf sein Vorkaufsrecht nicht 
ausüben, wenn das Grundstück an 
Familienangehörige im Sinne von § 8 Nr. 2 
des Grundstückverkehrsgesetzes vom 28. 
Juli 1961 (BGBl I S. 1091, 1652, 2000), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 22 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 1986 (BGBl I S. 
2191) verkauft wird. 

  

(3) Das Vorkaufsrecht des Landes bedarf 
nicht der Eintragung im Grundbuch. Es geht 
rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechten im 
Rang vor und tritt hinter öffentlichrechtlichen 
Vorkaufsrechten auf Grund Bundesrechts 
zurück. Die §§ 463 bis 469, 471, 1098 Abs. 2 
und die §§ 1099 bis 1102 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches gelten entsprechend. 

  

(4) Das Land kann sein Vorkaufsrecht zu 
Gunsten eines Kreises, einer Gemeinde, 
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einer sonstigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stif-
tung des öffentlichen Rechts, einer sonstigen 
Naturschutzstiftung oder eines Naturschutz-
vereins ausüben, wenn die begünstigte Per-
son zustimmt. In diesem Fall tritt die begüns-
tigte Person an die Stelle des Landes. Für 
die Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag 
haftet das Land neben der oder dem Begüns-
tigten. 

   

Abschnitt V: 
Betreten des Waldes 

 
Abschnitt V: 

Betreten des Waldes 

§ 17 
Betreten des Waldes 

 
§ 17 

Betreten des Waldes 

(1) Jeder Mensch darf den Wald zum Zwecke 
der naturverträglichen Erholung auf eigene 
Gefahr betreten. Das Betreten in der Zeit von 
einer Stunde nach Sonnenuntergang bis zu 
einer Stunde vor Sonnenaufgang (Nachtzeit) 
ist auf Waldwege beschränkt. Auch bei Tage 
auf Waldwege beschränkt ist das Radfahren, 
das Fahren mit Krankenfahrstühlen, das Ski-
laufen und das nicht durch Motorkraft oder 
Zugtiere bewirkte Schlittenfahren. 

 (1) unverändert 

(2) Nicht gestattet sind  (2) Nicht gestattet sind 

1. das Betreten von Waldflächen und -
wegen, in deren Bereich Holz einge-
schlagen, aufbereitet, gerückt oder gela-
gert wird oder Wegebaumaßnahmen 
durchgeführt werden, 

 1.  unverändert 

2. das Betreten von Forstkulturen, Pflanz-
gärten, Wildäckern sowie sonstigen 
forstwirtschaftlichen, fischereiwirtschaftli-
chen oder jagdlichen Einrichtungen und 
Anlagen, 

 2.  unverändert 

3. sonstige Benutzungsarten des Waldes 
wie das Fahren, ausgenommen nach Ab-
satz 1, das Abstellen von Fahrzeugen 
und Wohnwagen, das Zelten sowie die 
Mitnahme von gezähmten Wildtieren und 
Haustieren mit Ausnahme angeleinter 
Hunde sowie 

 3. sonstige Benutzungsarten des Waldes 
wie das Fahren, ausgenommen nach Ab-
satz 1, das Abstellen von Fahrzeugen 
und Wohnwagen, das Zelten sowie die 
Mitnahme von gezähmten Wildtieren und 
Haustieren mit Ausnahme angeleinter 
Hunde auf Waldwegen sowie 

4. die Durchführung organisierter Veranstal-
tungen im Wald,  

 4.  unverändert 

es sei denn, dass hierfür eine Zustimmung 
der waldbesitzenden Person vorliegt. Die 
Waldfunktionen und sonstige Rechtsgüter 

 es sei denn, dass hierfür eine Zustimmung 
der waldbesitzenden Person vorliegt. Die 
Waldfunktionen und sonstige Rechtsgüter 
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dürfen auf Grund dieser Zustimmung nicht 
beeinträchtigt werden. § 20 und andere Vor-
schriften des öffentlichen Rechts, die die 
Regelungen der Absätze 1 bis 3 einschrän-
ken oder solche Einschränkungen zulassen, 
bleiben unberührt. 

dürfen auf Grund dieser Zustimmung nicht 
beeinträchtigt werden. § 20 und andere Vor-
schriften des öffentlichen Rechts, die die 
Regelungen der Absätze 1 bis 3 einschrän-
ken oder solche Einschränkungen zulassen, 
bleiben unberührt. 

(3) Wer sich im Wald befindet, hat sich so zu 
verhalten, dass die Lebensgemeinschaft 
Wald nicht mehr als unvermeidbar beein-
trächtigt, die Bewirtschaftung des Waldes 
nicht behindert, der Wald und darin gelegene 
Einrichtungen und Anlagen nicht gefährdet, 
geschädigt oder verunreinigt und die Erho-
lung oder sonstige schutzwürdige Interessen 
anderer nicht beeinträchtigt werden. Weiter-
gehende Rechtsvorschriften bleiben unbe-
rührt. 

 (3) unverändert 

   

§ 18 
Reiten im Wald 

 
§ 18 

Reiten im Wald 

(1) Das Reiten ist im Wald auf eigene Gefahr 
gestattet 

 (1) unverändert 

1. auf besonders gekennzeichneten Wald-
wegen (Reitwegen), 

  

2. auf Fahrwegen, sofern hierfür eine Zu-
stimmung der waldbesitzenden Person 
vorliegt, 

  

3. auf privaten Straßen mit Bitumen-, Beton- 
oder vergleichbarer Decke, 

  

4. auf allen dem öffentlichem Verkehr ge-
widmeten Straßen und Wegen. 

  

Weitergehende Befugnisse und Absprachen 
mit der waldbesitzenden Person und der be-
troffenen Gemeinde bleiben unberührt. § 17 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

  

(2) Geeignete und zusammenhängende 
Reitwege im Verbund mit sonstigen Straßen, 
Wegen und Flächen, auf denen das Reiten 
zulässig ist, sind in ausreichendem Umfang 
einzurichten. 

 (2) unverändert 

(3) Gemeinden oder Kreise, auf deren Gebiet 
keine dem Bedarf entsprechenden Möglich-
keiten zum Reiten im Wald vorhanden sind, 
sollen für eine Absatz 2 entsprechende Re-
gelung sorgen, indem sie auf das Zustande-
kommen von entsprechenden Vereinbarun-
gen zwischen den Waldbesitzenden und den 
Reitervereinigungen, Reitstallbesitzenden 

 (3) unverändert 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 15. Wahlperiode Drucksache 15/3739 

 

 - 25 - 

oder ähnlichen Unternehmungen (Reitsport-
unternehmen) hinwirken, die den Bedarf an 
Reitwegen auslösen. Das gilt auch, wenn 
Absprachen der Waldbesitzenden mit Reite-
rinnen und Reitern den schutzwürdigen Inte-
ressen der übrigen Waldbesuchenden nicht 
mehr gerecht werden. 

(4) Kommt eine Regelung nach Absatz 3 
nicht zu Stande, soll die Forstbehörde auf 
Antrag eines Reitsportunternehmens, einer 
Gemeinde oder eines Kreises einen Reitweg 
in dem notwendigen und gegenüber den üb-
rigen Waldbesuchenden vertretbaren Um-
fang ausweisen. Die Ausweisung setzt vor-
aus, dass 

 (4) Kommt eine Regelung nach Absatz 3 
nicht zu Stande, soll die Forstbehörde auf 
Antrag eines Reitsportunternehmens, einer 
Gemeinde oder eines Kreises einen Reitweg 
in dem notwendigen und gegenüber den üb-
rigen Waldbesuchenden vertretbaren Um-
fang ausweisen. Die Ausweisung setzt vor-
aus, dass 

1. die Antragstellenden sich ernsthaft um 
eine Vereinbarung nach Absatz 3 zu an-
gemessenen Bedingungen vergeblich 
bemüht haben und 

 1.  unverändert 

2. die Antragstellenden oder Dritte den 
Waldbesitzenden Ersatz für erhebliche 
durch das Reiten verursachte Wege-
schäden, im Falle eines unzumutbaren 
Nachteils, der nicht durch anderweitige 
Maßnahmen ausgeglichen werden kann, 
eine angemessene Entschädigung in 
Geld leisten. § 28 Abs. 2 Satz 1 ist im 
Falle einer Entschädigung entsprechend 
anzuwenden.  

 2. die Antragstellenden oder Dritte den 
Waldbesitzenden Ersatz für erhebliche 
durch das Reiten verursachte Wege-
schäden, im Falle eines unzumutbaren 
Nachteils, der nicht durch anderweitige 
Maßnahmen ausgeglichen werden kann, 
eine angemessene Entschädigung in 
Geld leisten. § 28 Abs. 2 Satz 1 ist im 
Falle einer Entschädigung entsprechend 
anzuwenden.  

Die Forstbehörde entscheidet nach Erörte-
rung der beabsichtigten Ausweisung mit den 
nach Absatz 3 Beteiligten im Einvernehmen 
mit dem Forstausschuss (§ 20 Abs. 4). In der 
Ausweisung sind notwendige Sicherheitsleis-
tungen festzusetzen. Die Ausweisung ist 
jederzeit widerruflich und steht unter dem 
Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Än-
derung oder Ergänzung von Auflagen. 

 Die Forstbehörde entscheidet nach Erörte-
rung der beabsichtigten Ausweisung mit den 
nach Absatz 3 Beteiligten im Einvernehmen 
mit dem Forstausschuss (§ 20 Abs. 4). Die 
Ausweisung ist jederzeit widerruflich und 
steht unter dem Vorbehalt der nachträglichen 
Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von 
Nebenbestimmungen einschließlich er-
forderlicher Sicherheitsleistungen. 

(5) Die oberste Forstbehörde kann durch 
Rechtsverordnung Näheres über das Reiten 
im Walde und über die Heranziehung der 
Reitenden zu Abgaben für die Anlage und 
Unterhaltung von Reitwegen sowie für die 
Beseitigung von Reitschäden nach § 30 
Abs. 1 Nr. 2 regeln. 

 (5) unverändert 

   

§ 19 
Haftung 

 
§ 19 

Haftung 

Durch das Betreten und sonstige Benut-
zungsarten des Waldes werden keine be-
sonderen Sorgfalts- und Verkehrssiche-

 Durch das Betreten und sonstige Benut-
zungsarten des Waldes werden keine be-
sonderen Sorgfalts- und Verkehrssiche-
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rungspflichten der Waldbesitzenden begrün-
det. Die Waldbesitzenden und sonstigen 
Grundbesitzenden haften insbesondere re-
gelmäßig nicht für 

rungspflichten der Waldbesitzenden begrün-
det. Die Waldbesitzenden und sonstigen 
Grundbesitzenden haften insbesondere re-
gelmäßig nicht für 

1. typische sich aus dem Wald und der Be-
wirtschaftung des Waldes (§ 5), den Ziel-
setzungen für den Staats- und Körper-
schaftswald (§ 6) und den Regelungen für 
Naturwald (§ 14) ergebende Gefahren, 
insbesondere durch Bäume oder Teile 
von Bäumen und den Zustand von We-
gen, 

 1.  unverändert 

2. Gefahren, die aus dem Betreten oder 
sonstigen Benutzungsarten des Waldes 
(§§ 17 und 18) ohne Berücksichtigung 
schlechter Witterungs- oder Sichtverhält-
nisse oder in der Nachtzeit entstehen so-
wie 

 2. Gefahren, die dadurch entstehen, dass 
beim Betreten oder bei sonstigen Benut-
zungsarten des Waldes (§§ 17 und 18) 
schlechte Witterungs- oder Sichtverhält-
nisse nicht berücksichtigt werden so-
wie 

3. Gefahren abseits von Waldwegen, insbe-
sondere durch waldtypische Geländever-
hältnisse, Gruben, Gräben und Rohr-
durchlässe. 

 3.  unverändert 

   

§ 20 
Sperren von Wald 

 
§ 20 

Sperren von Wald 

(1) Die waldbesitzende Person kann mit vor-
heriger Genehmigung der Forstbehörde das 
Betreten des Waldes ganz oder teilweise 
untersagen und entsprechende Einrichtun-
gen anbringen (Sperren des Waldes), wenn 
und solange 

 (1) Die waldbesitzende Person kann mit vor-
heriger Genehmigung der Forstbehörde das 
Betreten oder sonstige Benutzungsarten 
des Waldes nach § 17 Abs. 1 ganz oder 
teilweise untersagen und entsprechende 
Einrichtungen anbringen (Sperren des Wal-
des), wenn und solange 

1. die Sperrung aus wichtigen Gründen des 
Waldschutzes, der Wald- und Wildbewirt-
schaftung, der Verkehrssicherung oder 
zur Vermeidung erheblicher Schäden am 
Wald erforderlich ist, 

 1.  unverändert 

2. Störungen die Erhaltung bestimmter wild-
lebender Tier- und Pflanzenarten wesent-
lich beeinträchtigen können, 

 2.  unverändert 

3. dies nach anderen landesrechtlichen Vor-
schriften zulässig ist oder 

 3.  unverändert 

4. ein anderer wichtiger Grund die Sperrung 
im Einzelfall erfordert  

 4.  unverändert 

und wesentliche Belange der Allgemeinheit, 
insbesondere die Erholung der Bevölkerung 
nicht entgegenstehen. Eine Sperrung kann 
von der Forstbehörde auch von Amts wegen 

 und wesentliche Belange der Allgemeinheit, 
insbesondere die Erholung der Bevölkerung 
nicht entgegenstehen. Eine Sperrung kann 
von der Forstbehörde auch von Amts wegen 
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angeordnet werden. Sperrungen sind zu be-
fristen; sie können widerrufen oder einge-
schränkt werden. Weitergehende Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt. 

angeordnet werden. Sperrungen sind zu be-
fristen; sie können widerrufen oder einge-
schränkt werden. Weitergehende Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt. 

(2) Die Forstbehörde hat bei den Entschei-
dungen nach Absatz 1 zu berücksichtigen, ob 
die Interessen der erholungsuchenden Be-
völkerung durch benachbarte Waldflächen in 
angemessenem Umfang gewährleistet sind. 
Die Gemeinden sind zu hören, soweit ihre 
Belange berührt werden. Die Genehmigung 
nach Absatz 1 Satz 1 kann widerrufen oder 
eingeschränkt werden. 

 (2) Die Forstbehörde hat bei den Entschei-
dungen nach Absatz 1 zu berücksichtigen, ob 
die Interessen der erholungsuchenden Be-
völkerung durch benachbarte Waldflächen in 
angemessenem Umfang gewährleistet sind. 
Die Gemeinden sind zu hören, soweit ihre 
Belange berührt werden.  

(3) Beabsichtigt eine waldbesitzende Person, 
eine Waldfläche in der Zeit vom 1. Septem-
ber bis zum 30. April nicht länger als insge-
samt drei Wochen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 
1 zu sperren, genügt die vorherige Anzeige 
bei der Forstbehörde. In der Anzeige sind die 
Tage, die Größe und Lage der gesperrten 
Waldflächen anzugeben. 

 (3) unverändert 

(4) Die Forstbehörde entscheidet außer in 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 
und des Absatzes 3 im Einvernehmen mit 
einem bei ihr gebildeten Ausschuss, der sich 
zusammensetzt aus 

 (4) Die Forstbehörde entscheidet außer in 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 
und des Absatzes 3 im Einvernehmen mit 
einem bei ihr gebildeten Forstausschuss, 
der sich zusammensetzt aus 

1. einer Vertreterin oder einem Vertreter des 
Staats- oder Körperschaftswaldes, 

 1. unverändert 

2. einer Vertreterin oder einem Vertreter der 
unteren Naturschutzbehörde, die oder der 
mit den Belangen des Fremdenverkehrs 
vertraut sein soll, 

 2. unverändert 

3. einer oder einem Waldbesitzenden, die 
oder der von der Landwirtschaftskammer 
auf Vorschlag der Landesorganisation der 
Privatwaldbesitzenden benannt wird. 

 3. unverändert 

Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stande, 
entscheidet die oberste Forstbehörde. Die 
Mitglieder des Ausschusses wählen aus ihrer 
Mitte eine vorsitzende Person, die auch die 
Entscheidung vorzubereiten und mitzuteilen 
hat. 

 Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stande, 
entscheidet die oberste Forstbehörde. Die 
Mitglieder des Forstausschusses wählen 
aus ihrer Mitte eine vorsitzende Person, die 
auch die Entscheidung vorzubereiten und 
mitzuteilen hat. 

(5) Wird ein Wald durch Erholungsuchende 
übermäßig stark beansprucht oder in seiner 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigt, kann die 
oberste Forstbehörde nach Anhörung der 
betroffenen Waldbesitzenden das Betreten 
des Waldes ganz oder teilweise untersagen, 
wenn dies im öffentlichen Interesse geboten 
ist. 

 (5) Wird ein Wald durch Erholungsuchende 
übermäßig stark beansprucht oder in seiner 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigt, kann die 
oberste Forstbehörde nach Anhörung der 
betroffenen Waldbesitzenden den Wald 
sperren, wenn dies im öffentlichen Interesse 
geboten ist. 
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(6) Liegen die Voraussetzungen für ein Sper-
ren des Waldes nicht oder nicht mehr vor, hat 
die waldbesitzende Person die Sperrung 
unverzüglich zu beseitigen. 

 (6) unverändert 

   

§ 21 
Kennzeichnung des Waldes 

 
§ 21 

Kennzeichnung des Waldes 

(1) Wald ist von der waldbesitzenden Person 
in dem notwendigen Umfang so zu kenn-
zeichnen, dass für die Waldbesuchenden 
erkennbar ist, welche Waldwege und sonsti-
gen Waldflächen 

  unverändert 

1. nach § 20 ganz oder teilweise gesperrt 
oder 

  

2. nach § 18 als Reitwege eingerichtet sind.   

Die Kennzeichnung der in Satz 1 genannten 
Waldflächen und -wege von Amts wegen hat 
die waldbesitzende Person zu dulden. 

  

(2) Die oberste Forstbehörde kann durch 
Verordnung nähere Vorschriften über die 
Kennzeichnung des Waldes erlassen. 

  

   

Abschnitt VI: 
Waldschutz 

 
Abschnitt VI: 
Waldschutz 

§ 22 
Schutzmaßnahmen gegen 

Schadorganismen 

 
§ 22 

Schutzmaßnahmen gegen 
Schadorganismen 

(1) Wird der Wald in erheblichem Umfang 
von Schadorganismen bedroht oder befallen, 
ist die waldbesitzende Person verpflichtet, in 
erforderlichem Umfang nach den Grundsät-
zen des integrierten Pflanzenschutzes aner-
kannt wirksame Gegenmaßnahmen zu er-
greifen. Dabei ist präventiven Waldbaumaß-
nahmen der Vorrang einzuräumen. Die 
Forstbehörde ist ermächtigt, bei stark zu-
nehmendem, auf benachbarte Flächen ande-
rer waldbesitzender Personen übergreifen-
dem oder überörtlichem Befall mit Schador-
ganismen besondere Anordnungen zu tref-
fen. 

  unverändert 

(2) In der Zeit vom 1. Mai bis zum 30. Sep-
tember darf gefälltes Nadelholz unentrindet 
weder im Wald noch innerhalb von drei Kilo-
metern Entfernung von der Grenze des 
nächsten mit Nadelbäumen bestockten Wal-
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des gelagert werden. Kann das aufgearbeite-
te Nadelderbholz im Einzelfall nicht unver-
züglich entrindet oder aus dem Wald ab-
transportiert werden, ist eine vorbeugende, 
sachgemäße Behandlung des an zentraler 
Stelle zu lagernden Holzes mit anerkannt 
wirksamen Mitteln gegen den Befall mit 
Schadorganismen zulässig. Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 

   

§ 23 
Schutzmaßnahmen gegen 

Waldbrände 

 
§ 23 

Schutzmaßnahmen gegen 
Waldbrände 

(1) Zur Verhütung von Waldbränden kann die 
Forstbehörde gegenüber Waldbesitzenden 
die notwendigen Schutzmaßnahmen anord-
nen. Sie ist berechtigt, Waldbesitzenden die 
Herstellung technischer Einrichtungen und 
die Durchführung technischer Maßnahmen 
im Rahmen ihres Leistungsvermögens auf-
zuerlegen, soweit dies zur Verhütung und 
Bekämpfung von Waldbränden erforderlich 
ist. 

  unverändert 

(2) Die Forstbehörde kann nach Anhörung 
der betroffenen Waldbesitzenden Schutz-
maßnahmen, die ihrer Art nach nur für meh-
rere Waldbesitzende gemeinsam getroffen 
werden können, auf deren Kosten selbst 
durchführen. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Anhörung unterbleiben. 

  

(3) Die oberste Forstbehörde kann durch 
Verordnung besondere Vorschriften für die 
Verhütung und Bekämpfung von Waldbrän-
den erlassen. Dabei kann sie insbesondere  

  

1. den Umfang der für jede Person zumut-
baren Hilfeleistung beim Löschen und 
Melden von Wald-, Moor- und Heide-
bränden regeln, 

  

2. den Gebrauch von Feuer und Licht regeln 
und das Rauchen ganz oder teilweise 
verbieten. 

  

   

§ 24 
Waldschutzstreifen 

 
§ 24 

Waldschutzstreifen 

(1) Zur Verhütung von Waldbränden, zur 
Sicherung der Waldbewirtschaftung und der 
Walderhaltung, wegen der besonderen Be-
deutung von Waldrändern für den Natur-

 (1) Zur Verhütung von Waldbränden, zur 
Sicherung der Waldbewirtschaftung und der 
Walderhaltung, wegen der besonderen Be-
deutung von Waldrändern für den Natur-
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schutz sowie zur Sicherung von baulichen 
Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder 
Waldbrand ist es verboten, Vorhaben im Sin-
ne des § 29 des Baugesetzbuches in einem 
Abstand von weniger als 30 m vom Wald 
(Waldschutzstreifen) durchzuführen. Satz 1 
gilt nicht für genehmigungsfreie Vorhaben 
gemäß § 69 der Landesbauordnung sowie 
für Anlagen des öffentlichen Verkehrs, je-
weils mit Ausnahme von Gebäuden. 

schutz sowie zur Sicherung von baulichen 
Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder 
Waldbrand ist es verboten, Vorhaben im Sin-
ne des § 29 des Baugesetzbuches in einem 
Abstand von weniger als 30 m vom Wald 
(Waldschutzstreifen) durchzuführen. Satz 1 
gilt nicht für genehmigungs- und anzeige-
freie Vorhaben gemäß § 69 der Landesbau-
ordnung sowie für Anlagen des öffentlichen 
Verkehrs, jeweils mit Ausnahme von Gebäu-
den. 

(2) Der Waldschutzstreifen ist nachrichtlich in 
die Bebauungspläne oder Satzungen nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Bauge-
setzbuches aufzunehmen. Unterschreitungen 
des Abstandes können in begründeten Aus-
nahmefällen zugelassen werden, wenn eine 
Gefährdung nach Absatz 1 Satz 1 nicht zu 
besorgen ist. 

 (2) Der Waldschutzstreifen ist nachrichtlich in 
die Bebauungspläne oder Satzungen nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Bauge-
setzbuches aufzunehmen. Die zuständige 
Bauaufsichtsbehörde kann Unterschrei-
tungen des Abstandes im Einvernehmen 
mit der Forstbehörde zulassen, wenn eine 
Gefährdung nach Absatz 1 Satz 1 nicht zu 
besorgen ist. Ist die Unterschreitung Vor-
aussetzung für die Zulässigkeit eines 
Vorhabens in Gebieten mit Bebauungs-
plänen oder Satzungen nach § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 und 3 des Baugesetzbuches, 
erfolgt die Entscheidung bei der Aufstel-
lung, Änderung oder Ergänzung des Be-
bauungsplanes oder der Satzung. 

(3) Über die Ausnahme entscheidet die zu-
ständige Baubehörde im Einvernehmen mit 
der Forstbehörde. Ist die Ausnahme Voraus-
setzung für die Zulässigkeit eines Vorhabens 
in Gebieten mit Bebauungsplänen oder Sat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 
des Baugesetzbuches, erfolgt die Entschei-
dung bei der Aufstellung, Änderung oder 
Ergänzung des Bebauungsplanes oder der 
Satzung. 

  

   

Abschnitt VII: 
Förderung der Forstwirtschaft 

 
Abschnitt VII: 

Förderung der Forstwirtschaft 

§ 25 
Grundsatz 

 
§ 25 

Grundsatz 

Waldbesitzende sollen zur Aufrechterhaltung 
und Weiterentwicklung einer nachhaltigen 
Forstwirtschaft (§ 1 Abs. 3), die sowohl die 
wirtschaftliche als auch die ökologische und 
soziale Leistungsfähigkeit der Forstbetriebe 
sicherstellt, fachlich und finanziell gefördert 
werden. 

  unverändert 

   



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 15. Wahlperiode Drucksache 15/3739 

 

 - 31 - 

§ 26 
Fachliche Förderung 

 
§ 26 

Fachliche Förderung 

(1) Die fachliche Förderung umfasst die un-
entgeltliche Beratung und bei Bedarf die 
Betreuung des Privat- und Körperschaftswal-
des. Durch die Beratung sollen insbesondere 
die Besitzenden des kleineren und mittleren 
Privat- und Körperschaftswaldes in der Be-
wirtschaftung ihres Waldes nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes unterstützt, aus- 
und fortgebildet werden. Die Betreuung be-
steht in der entgeltlichen Übernahme von 
über die Beratung hinausgehenden, im pri-
vatwirtschaftlichen Interesse der einzelnen 
Waldbesitzenden liegenden forstbetrieblichen 
Dienstleistungen, insbesondere bei der 
Waldbegründung und -pflege, bei der Holz-
ernte, beim Unternehmereinsatz und beim 
Holzverkauf. 

 (1) unverändert 

(2) Die Beratung ist Aufgabe der Landwirt-
schaftskammer. Die Betreuung im Rahmen 
des Absatzes 1 Satz 3 können Waldbesit-
zende, die kein ausreichendes eigenes 
Fachpersonal einsetzen, mit der Landwirt-
schaftskammer oder einer anderen öffentlich-
rechtlichen Körperschaft sowie mit fachkun-
digen privaten Unternehmen oder Einzelper-
sonen vereinbaren. 

 (2) Die Beratung ist Aufgabe der Landwirt-
schaftskammer. Die Betreuung im Rahmen 
des Absatzes 1 Satz 3 können Waldbesit-
zende, die kein ausreichendes eigenes 
Fachpersonal einsetzen, mit der Landwirt-
schaftskammer oder einer anderen fach-
kundigen öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
sowie mit fachkundigen privaten Unterneh-
men oder Einzelpersonen vereinbaren. 

   

§ 27 
Finanzielle Förderung 

 
§ 27 

Finanzielle Förderung 

(1) Das Land gewährt den Privatwaldbesit-
zenden und forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüssen nach Maßgabe des Landeshaus-
halts Finanzhilfen zur Förderung 

 (1) Das Land gewährt den Privatwaldbesit-
zenden und forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüssen nach Maßgabe des Landeshaus-
halts Finanzhilfen zur Förderung 

1. vordringlicher forstlicher Maßnahmen, die 
die wirtschaftliche, ökologische und so-
ziale Leistungsfähigkeit der Forstbetriebe 
sicherstellen sollen, 

 1. unverändert 

2. von über die Vorschriften zur Bewirtschaf-
tung des Waldes (§ 5) hinausgehenden 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Schutz- und Erholungsfunktion des Wal-
des, 

  

3. einer angemessenen Waldbrandversiche-
rung in Höhe von bis zu 50 % der anfal-
lenden Kosten. 

 2. einer angemessenen Waldbrandversiche-
rung in Höhe von bis zu 50 % der anfal-
lenden Kosten. 

(2) Einzelheiten regelt die oberste Forstbe-
hörde im Einvernehmen mit dem Finanzmi-

 (2) unverändert 
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nisterium durch Richtlinien. 

   

Abschnitt VIII: 
Entschädigung, Erstattung 

von Aufwendungen 

 
Abschnitt VIII: 

Entschädigung, Erstattung 
von Aufwendungen 

§ 28 
Entschädigung 

 
§ 28 

Entschädigung 

(1) Wird die Genehmigung einer Umwand-
lung von Wald oder einer Erstaufforstung 
versagt, Wald zu Schutz- oder Naturwald 
erklärt oder haben sonstige Maßnahmen und 
Entscheidungen auf Grund dieses Gesetzes 
enteignende Wirkung und entstehen der 
waldbesitzenden Person, sonstigen Nut-
zungsberechtigten oder grundbesitzenden 
Personen dadurch erhebliche, nicht zumutba-
re Nachteile, leistet das Land auf Verlangen 
eine angemessene Entschädigung in Geld, 
sofern und soweit die Beschränkung der wirt-
schaftlichen Nutzbarkeit nicht durch ander-
weitige Maßnahmen vollständig oder teilwei-
se ausgeglichen werden kann. 

 (1) unverändert 

(2) Über den Anspruch auf Entschädigung ist 
zumindest dem Grunde nach in Verbindung 
mit der Versagung oder der Erklärung nach 
Absatz 1 Satz 1 von der zuständigen Forst-
behörde zu entscheiden. Die Höhe der Ent-
schädigung setzt die oberste Forstbehörde 
nach den für die Enteignung von Grundei-
gentum geltenden landesrechtlichen Vor-
schriften fest. 

 (2) unverändert 

(3) Soll die Versagung der Genehmigung 
oder die Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 zum 
Schutz einer Siedlung oder eines anderen, 
öffentlichen Aufgaben dienenden Grund-
stücks erfolgen, hat beim Schutz der Sied-
lung die Gemeinde, im Übrigen der Träger 
der öffentlichen Aufgabe das Land von Ent-
schädigungsansprüchen freizustellen. 

 (3) Soll die Versagung der Genehmigung 
oder die Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 zum 
Schutz einer Siedlung oder eines anderen, 
öffentlichen Aufgaben dienenden Grund-
stücks erfolgen, können beim Schutz der 
Siedlung die Gemeinde, im Übrigen der Trä-
ger der öffentlichen Aufgabe unbeschadet 
des § 13 Abs. 3 angemessen zum Ersatz 
der zu leistenden Entschädigungen he-
rangezogen werden. § 421 BGB ist ent-
sprechend anzuwenden. An den Verfah-
ren nach Absatz 1 Satz 1 ist die Gemeinde 
zu beteiligen. 
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§ 29 
Übernahmeverlangen 

 
§ 29 

Übernahmeverlangen 

(1) Die Eigentümerin oder der Eigentümer 
des Grundstücks kann anstelle einer Ent-
schädigung vom Land die Übernahme des 
Grundstücks zum Verkehrswert verlangen, 
wenn es ihr oder ihm mit Rücksicht auf die in 
§ 28 Abs. 1 genannten Nutzungsbeschrän-
kungen wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten 
ist, das Grundstück in der bisherigen oder 
einer anderen zulässigen Art zu nutzen. Der 
Anspruch nach Satz 1 ist binnen zwei Jahren 
nach der den Entschädigungsanspruch aus-
lösenden Versagung oder Erklärung bei der 
zuständigen Forstbehörde geltend zu ma-
chen. 

  unverändert 

(2) Kommt eine Einigung über die Übernah-
me nicht zu Stande, kann die Eigentümerin 
oder der Eigentümer den Antrag auf Entzie-
hung des Eigentums an dem Grundstück bei 
der Enteignungsbehörde des Landes stellen. 
Auf die Entziehung des Eigentums und die 
Entschädigung sind die für die Enteignung 
geltenden landesrechtlichen Vorschriften 
anzuwenden. 

  

   

§ 30 
Erstattung von Aufwendungen 

 
§ 30 

Erstattung von Aufwendungen 

(1) Aufwendungen für Maßnahmen im Pri-
vatwald, die über die Vorschriften dieses 
Gesetzes hinausgehen, können vom Land 
nach Maßgabe des Landeshaushalts erstat-
tet werden, sofern und soweit sie nicht ver-
traglich geregelt sind oder finanziell gefördert 
werden. Dies gilt insbesondere für Maßnah-
men 

  unverändert 

1. auf Grund einer Schutz- oder Naturwald-
verordnung, 

  

2. zur Beseitigung von Schäden an forst-
wirtschaftlichen, fischereiwirtschaftlichen 
und jagdlichen Einrichtungen oder Anla-
gen sowie an Waldwegen, die durch den 
Erholungsverkehr entstanden sind, mit 
Ausnahme von Brand- und Bagatellschä-
den sowie von Schäden, deren Entste-
hung die Privatwaldbesitzenden durch ih-
re Zustimmung nach § 17 Abs. 2 ermög-
licht haben oder 

  

3. der Waldbrandverhütung, sofern diese 
überwiegend durch die Inanspruchnahme 

  



Drucksache 15/3739 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 15. Wahlperiode 

 

 - 34 - 

des Waldes für die Erholung der Bevölke-
rung geboten sind. 

Satz 2 Nr. 1 gilt entsprechend auch für Kör-
perschaftswald. 

  

(2) Aufwendungen nach Absatz 1 werden nur 
auf Antrag erstattet und soweit die Forstbe-
hörde die Aufwendungen dem Grund und der 
Höhe nach als erforderlich anerkennt und 
kein Anspruch auf Schadenersatz gegen 
Dritte besteht. 

  

   

§ 31 
Härteausgleich 

 
§ 31 

Härteausgleich 

Wird durch Maßnahmen auf Grund dieses 
Gesetzes der waldbesitzenden oder einer 
anderen berechtigten Person ein wirtschaftli-
cher Nachteil zugefügt, der für die betroffene 
Person in ihren persönlichen Lebensumstän-
den, insbesondere im wirtschaftlichen und 
sozialen Bereich, eine besondere Härte be-
deutet, ohne dass nach § 28 eine Entschädi-
gung zu leisten, nach § 29 das Grundstück 
zu übernehmen oder nach § 30 entstandene 
Aufwendungen zu erstatten sind, kann der 
betroffenen Person auf Antrag ein Härteaus-
gleich in Geld gewährt werden, soweit dies 
zur Vermeidung oder zum Ausgleich der be-
sonderen Härte geboten erscheint. § 28 
Abs. 1 gilt entsprechend. 

  unverändert 

   

Abschnitt IX: 
Forstverwaltung, Forstaufsicht 

 
Abschnitt IX: 

Forstverwaltung, Forstaufsicht 

§ 32 
Forstbehörden 

 
§ 32 

Forstbehörden 

(1) Oberste Forstbehörde ist das Ministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft. 
Es nimmt auch die Befugnisse der höheren 
Forstbehörde nach § 45 Abs. 2 des Bundes-
waldgesetzes wahr. 

  unverändert 

(2) Untere Forstbehörden sind die Forstäm-
ter. 
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§ 33 
Aufgaben und Befugnisse der 
Forstbehörden, Auskunftser-

teilung 

 
§ 33 

Aufgaben und Befugnisse der 
Forstbehörden, Auskunftser-

teilung 

(1) Die Forstbehörden haben   unverändert 

1. darüber zu wachen, dass die Bestim-
mungen nach diesem Gesetz oder ande-
ren auf die Erhaltung des Waldes und die 
Sicherung der ordnungsgemäßen, nach-
haltigen und naturnahen Bewirtschaftung 
des Waldes gerichteten Vorschriften er-
füllt werden, 

  

2. Zuwiderhandlungen gegen diese Rechts-
vorschriften zu verhüten und zu verfolgen 
oder bei deren Verfolgung mitzuwirken  

  

und zu diesem Zweck die nach pflichtgemä-
ßem Ermessen notwendigen Anordnungen 
zu treffen. Die Zwangsmittel gemäß § 235 
Landesverwaltungsgesetz für den Vollzug 
der Anordnungen gegenüber einer waldbe-
sitzenden Person beschränken sich auf das 
Zwangsgeld und die Ersatzvornahme. 

  

(2) Die Beauftragten der Forstbehörde sind 
befugt, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach Absatz 1 den Wald und angrenzende 
Grundstücke zu betreten. Die Waldbesitzen-
den können verlangen, dass vor einer dar-
aufhin beabsichtigten Anordnung nach Ab-
satz 1 eine gemeinsame Besichtigung mit 
dem Beauftragten der Forstbehörde durchge-
führt wird. 

  

(3) Die Waldbesitzenden haben die zur 
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die Einsichtnahme 
in die Unterlagen zu ermöglichen. 

  

   

§ 34 
Sachliche und örtliche Zu-

ständigkeit 

 
§ 34 

Sachliche und örtliche Zu-
ständigkeit 

(1) Soweit in diesem Gesetz und in den Ver-
ordnungen auf Grund dieses Gesetzes nichts 
anderes bestimmt ist, ist die untere Forstbe-
hörde sachlich zuständig. 

  unverändert 

(2) Die örtliche Zuständigkeit der unteren 
Forstbehörden wird durch Verordnung der 
obersten Forstbehörde bestimmt. 
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§ 35 
Waldkataster 

 
§ 35 

Waldkataster 

(1) Die Forstbehörden sind berechtigt, ein 
Waldkataster zu führen und dafür Sachdaten 
und personenbezogene Daten zu Grundstü-
cken und deren Verfügungsberechtigten zu 
verarbeiten, insbesondere als Grundlage der 

 (1) unverändert 

1. Wahrnehmung von Aufgaben als Träger 
öffentlicher Belange, 

  

2. nach Eigentumsarten getrennten Erfas-
sung von Waldflächen, 

  

3. Anrechnung von Ersatzaufforstungen für 
künftige Waldumwandlungen, 

  

4. Erklärung von Wald zu Schutz- oder Na-
turwald, 

  

5. Durchführung von Waldschutzmaßnah-
men, 

  

6. Förderung der Neuwaldbildung.   

(2) Das Waldkataster umfasst Sachdaten und 
personenbezogene Daten zu Grundstücken 
im Zuständigkeitsbereich der Forstbehörde, 
soweit diese für ein flurstückbezogenes Ba-
sisinformationssystem der Forstbehörde er-
forderlich sind. Die Grundlage der Daten ist 
das Liegenschaftskataster gemäß Abschnitt 
III des Vermessungs- und Katastergesetzes 
in Verbindung mit dem Grundbuch. 

 (2) Das Waldkataster umfasst Sachdaten und 
personenbezogene Daten zu Grundstücken 
im Zuständigkeitsbereich der Forstbehörde, 
soweit diese für ein flurstückbezogenes Ba-
sisinformationssystem der Forstbehörde er-
forderlich sind. Die Grundlage der Daten ist 
das Liegenschaftskataster gemäß Abschnitt 
III des Vermessungs- und Katastergesetzes 
in der Fassung vom 12. Mai 2004 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 128) in Verbindung mit dem 
Grundbuch. 

(3) Die Daten werden gemäß § 13 Abs. 3 Nr. 
4 des Vermessungs- und Katastergesetzes 
vom … (GVOBl. Schl.-H. S. …) von den 
Forstbehörden bei den Katasterämtern erho-
ben. Sie werden auf Antrag der Forstbehörde 
mindestens einmal pro Jahr auf Datenträgern 
übergeben oder automatisiert übermittelt. Die 
Forstbehörden dürfen den Katasterämtern für 
deren Zwecke fortgeführte Daten zu Wald-
grundstücken auf Datenträgern übergeben 
oder automatisiert übermitteln. 

 (3) Die Daten werden gemäß § 13 Abs. 3 
Nr. 4 des Vermessungs- und Katastergeset-
zes von den Forstbehörden bei den Katas-
terämtern erhoben. Sie werden auf Antrag 
der Forstbehörde mindestens einmal pro 
Jahr auf Datenträgern übergeben oder auto-
matisiert übermittelt. Die Forstbehörden dür-
fen den Katasterämtern für deren Zwecke 
fortgeführte Daten zu Waldgrundstücken auf 
Datenträgern übergeben oder automatisiert 
übermitteln. 

(4) Die Forstbehörden dürfen personenbezo-
gene Daten, die gemäß § 33 Abs. 3 erhoben 
wurden, für die Zwecke des Waldkatasters 
verarbeiten. 

 (4) unverändert 

(5) Die zu den Waldgrundstücken gespei-
cherten Daten sind fortzuführen. Personen-
bezogene Daten sind zu löschen, wenn sie 
zur Wahrnehmung der Aufgaben nach die-

 (5) unverändert 
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sem Gesetz nicht mehr erforderlich sind. 

   

§ 36 
Gebührenfreiheit 

 
§ 36 

Gebührenfreiheit 

Alle Amtshandlungen der Forstbehörden, die 
der Ausführung dieses Gesetzes und der zu 
diesem Gesetz ergehenden Verordnungen 
dienen, sind, mit Ausnahme der Umwand-
lungsgenehmigung und der Amtshandlungen 
im Vollzugsverfahren, gebührenfrei. 

  unverändert 

   

§ 37 
Landesbetrieb „Erlebniswald 

Trappenkamp“ 

 
§ 37 

Sondervermögen „Landeswald 
Schleswig-Holstein“ und Lan-

desbetrieb „Erlebniswald Trap-
penkamp“ 

Der Landesbetrieb bewirtschaftet den „Erleb-
niswald Trappenkamp“ als Pädagogisches 
Zentrum Wald des Landes Schleswig-
Holstein. Er ist ein rechtlich unselbstständiger 
Teil der Landesforstverwaltung und dem Mi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Land-
wirtschaft nachgeordnet. 

 (1) Das Sondervermögen „Landeswald 
Schleswig-Holstein“ wurde durch Gesetz 
vom [Datum] als rechtlich unselbständi-
ger Teil des Landesvermögens errichtet. 
Es wird im Sinne des Gesetzes vom Minis-
terium für Umwelt, Naturschutz und 
Landwirtschaft verwaltet. 

  (2) Der Landesbetrieb „Erlebniswald 
Trappenkamp“ ist das Pädagogische 
Zentrum Wald des Landes Schleswig-
Holstein. Er ist ein rechtlich unselbst-
ständiger Teil der Landesforstverwaltung 
und dem Ministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Landwirtschaft nachgeordnet. 

   

Abschnitt X: 
Schlussbestimmungen 

 
Abschnitt X: 

Schlussbestimmungen 

§ 38 
Ordnungswidrigkeiten 

 
§ 38 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

 (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. entgegen § 14 Abs. 2 Handlungen vor-
nimmt, die zu einer Zerstörung, Beschä-
digung oder Veränderung des Naturwal-
des oder seiner Bestandteile oder zu ei-
ner erheblichen oder dauerhaften Störung 
der Lebensgemeinschaften führen kön-
nen; 

 1. unverändert 
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2. als waldbesitzende Person  2. als waldbesitzende Person 

a) einer auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen vollziehbaren schriftlichen 
Anordnung, die auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist, zuwiderhandelt 
oder einer auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnung zuwiderhan-
delt, soweit sie für bestimmte Tatbe-
stände auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, 

 a)  unverändert 

b) entgegen § 5 Abs. 5 die Bewirtschaf-
tung vor Ablauf von zwanzig Jahren 
wieder aufnimmt, 

 b)  unverändert 

c) entgegen § 7 Abs. 1 Kahlschläge mit 
einer Flächengröße bis zu zwei Hek-
tar ohne vorherige Genehmigung der 
Forstbehörde durchführt, 

 c) entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 Kahl-
schläge durchführt, ohne dass sie 
nach § 7 zugelassen sind, 

d) entgegen § 8 Abs. 1 Satz 2 eine 
Waldkahlfläche außerhalb von Natur-
wäldern nicht unverzüglich wieder 
aufforstet, 

 d) entgegen § 8 Abs. 1 Satz 2 eine 
Waldkahlfläche außerhalb von Natur-
wäldern unabhängig von der Ursa-
che ihrer Entstehung nicht unver-
züglich wieder aufforstet, 

e) entgegen § 9 Abs. 1 Wald ohne vor-
herige Genehmigung der Forstbehör-
de abholzt, rodet oder auf sonstige 
Weise in eine andere Nutzungsart 
umwandelt, 

 e)  unverändert 

f) entgegen § 9 Abs. 6 Satz 2 eine 
Waldfläche nicht erst unmittelbar vor 
der Verwirklichung der anderen Nut-
zung abholzt oder rodet; 

 f)  unverändert 

3. ohne waldbesitzende Person zu sein,  3. ohne waldbesitzende Person zu sein, 

a) Kahlschläge durchführt, ohne dass 
der Kahlschlag nach § 7 Abs. 1 vorher 
genehmigt war, 

 a) Kahlschläge durchführt, ohne dass 
sie nach § 7 zugelassen sind, 

b) Wald in eine andere Nutzungsart um-
wandelt, ohne dass die Umwandlung 
nach § 9 Abs. 1 vorher genehmigt 
war, 

 b)  unverändert 

c) entgegen § 9 Abs. 6 Satz 2 eine 
Waldfläche nicht erst unmittelbar vor 
der Verwirklichung der anderen Nut-
zung abgeholzt oder rodet. 

 c)  unverändert 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

 (2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. als waldbesitzende Person  1. als waldbesitzende Person 

a) entgegen § 8 Abs. 1 Waldkahlflächen 
außerhalb von Naturwäldern nicht in 

 a) entgegen § 8 Abs. 1 Waldkahlflächen 
außerhalb von Naturwäldern unab-
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angemessener Frist mit Waldbaumar-
ten wieder aufforstet oder einer natür-
lichen Verjüngung überlässt, sofern 
diese mit einem hinreichenden Anteil 
an standortheimischen Waldbäumen 
und -sträuchern innerhalb von fünf 
Jahren nach Entstehung der Kahlflä-
che auf wesentlichen Teilen der Flä-
che zu erwarten ist, es sei denn, die 
Forstbehörde hat etwas anderes be-
stimmt, 

hängig von der Ursache ihrer Ent-
stehung nicht in angemessener Frist 
mit Waldbaumarten wieder aufforstet 
oder einer natürlichen Verjüngung 
überlässt, sofern diese mit einem hin-
reichenden Anteil an standortheimi-
schen Waldbäumen und -sträuchern 
innerhalb von fünf Jahren nach Ent-
stehung der Kahlfläche auf wesentli-
chen Teilen der Fläche zu erwarten 
ist, es sei denn, die Forstbehörde hat 
etwas anderes bestimmt, 

b) entgegen § 8 Abs. 2 verlichtete Wald-
bestände außerhalb von Naturwäl-
dern nicht in angemessener Frist un-
terpflanzt oder ergänzt, soweit diese 
sich nicht ausreichend natürlich ver-
jüngen, 

 b)  unverändert 

c) entgegen § 9 Abs. 4 Satz 1 keine 
Ersatzaufforstung vornimmt, es sei 
denn, dass die Forstbehörde gemäß 
§ 9 Abs. 4 Satz 2 eine natürliche Neu-
waldbildung als Ersatzaufforstung 
zugelassen oder etwas anderes be-
stimmt hat, 

 c)  unverändert 

d) eine Waldfläche ohne die nach § 20 
erforderliche vorherige Genehmigung 
oder Anzeige sperrt; 

 d)  unverändert 

2. entgegen § 10 Abs. 1 eine nicht als Wald 
genutzte Grundfläche ohne vorherige 
Genehmigung der Forstbehörde auffors-
tet; 

 2. unverändert 

3. entgegen § 17 Abs. 1 Satz 2 den Wald 
zur Nachtzeit abseits der Waldwege 
betritt; 

 3. unverändert 

4. entgegen § 17 Abs. 1 Satz 3 abseits der 
Waldwege Rad fährt, mit Krankenfahr-
stühlen fährt, Ski läuft oder Schlitten fährt; 

 4. unverändert 

5. entgegen § 17 Abs. 2 ohne Zustimmung 
der waldbesitzenden Person 

 5. entgegen § 17 Abs. 2 ohne Zustimmung 
der waldbesitzenden Person 

a) Waldflächen und -wege betritt, in de-
ren Bereich Holz eingeschlagen, auf-
bereitet, gerückt oder gelagert wird 
oder Wegebaumaßnahmen durchge-
führt werden, 

 a)  unverändert 

b) Forstkulturen, Pflanzgärten, Wildäcker 
sowie sonstige forstwirtschaftliche, fi-
schereiwirtschaftliche oder jagdliche 
Einrichtungen und Anlagen betritt, 

 b)  unverändert 
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c) sonstige Benutzungsarten des Wal-
des wie das Fahren, ausgenommen 
nach § 17 Abs. 1, das Abstellen von 
Fahrzeugen und Wohnwagen, das 
Zelten sowie die Mitnahme von ge-
zähmten Wildtieren und Haustieren 
mit Ausnahme angeleinter Hunde 
vornimmt, 

 c) sonstige Benutzungsarten des Wal-
des wie das Fahren, ausgenommen 
nach § 17 Abs. 1, das Abstellen von 
Fahrzeugen und Wohnwagen, das 
Zelten sowie die Mitnahme von ge-
zähmten Wildtieren und Haustieren 
mit Ausnahme angeleinter Hunde auf 
Waldwegen vornimmt, 

d) organisierte Veranstaltungen im Wald 
durchführt; 

 d)  unverändert 

6. entgegen § 17 Abs. 3 sich im Wald so 
verhält, dass die Lebensgemeinschaft 
Wald mehr als unvermeidbar beeinträch-
tigt, die Bewirtschaftung des Waldes be-
hindert, der Wald und die darin gelege-
nen Einrichtungen oder Anlagen gefähr-
det, geschädigt oder verunreinigt oder die 
Erholung oder sonstige schutzwürdige In-
teressen anderer beeinträchtigt werden; 

 6. unverändert 

7. entgegen § 18 Abs. 1 unbefugt im Wald 
außerhalb der besonders gekennzeichne-
ten Waldwege (Reitwege), der privaten 
Straßen mit Bitumen-, Beton- oder ver-
gleichbarer Decke, dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmeten Straßen und Wegen 
oder auf Fahrwegen ohne Zustimmung 
des Waldbesitzenden reitet. 

 7. unverändert 

(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig unbefugt im Wald 

 (3) unverändert 

1. Waldgehölze oder die zu ihrem Schutz 
dienenden Vorrichtungen, 

  

2. Waldwege, Bestandteile oder Zubehör 
der Waldwege, Dämme, Böschungen o-
der Gewässer, 

  

3. Vorrichtungen oder Warnschilder, die zur 
Verhütung von Unfällen angebracht sind, 

  

4. Zeichen oder Vorrichtungen, die zur Ab-
grenzung, Vermessung, Sperrung, zur 
Kennzeichnung von kennzeichnungsbe-
dürftigen Waldflächen, von Versuchsflä-
chen oder von Walderzeugnissen oder 
als Wegweiser dienen, insbesondere Ein-
friedungen, Hecken, Geländer, Tore, 
Schlagbäume, Abteilungssteine oder 
Schilder oder 

  

5. forstwirtschaftliche, fischereiwirtschaftli-
che, jagdbetriebliche oder der Erholung 
dienende Einrichtungen oder Anlagen 
sowie ihr Zubehör entfernt, beschädigt, 
zerstört oder auf andere Weise un-
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brauchbar macht. 

(4) Ordnungswidrig handelt außerdem, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig unbefugt 

 (4) unverändert 

1. im Wald aufgeschichtete oder gebündelte 
Holzstöße oder angehäufte Bodener-
zeugnisse von ihrem Standort entfernt, 
umwirft, in Unordnung bringt oder der 
Stützen beraubt, 

  

2. Wildgattertore, Schlagbäume oder ähnli-
che Vorrichtungen, die zum Schutz von 
Forstkulturen, Naturverjüngungen, Di-
ckungen, Pflanzgärten oder Wildäckern 
oder zur Sperrung dienen, öffnet oder be-
fugterweise geöffnete nicht wieder 
schließt, 

  

3. das zur Bewässerung einer Waldfläche 
dienende Wasser ableitet und dadurch 
diese Fläche oder ein anderes Grund-
stück nachteilig beeinflusst oder Gräben, 
Wälle oder sonstige Anlagen, die der Be- 
oder Entwässerung von Waldflächen die-
nen, verändert, beschädigt oder beseitigt, 

  

4. den Wald mit Abfällen oder anderen Stof-
fen verunreinigt. 

  

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet 
werden 

 (5) unverändert 

1. in den Fällen des Absatzes 1 mit einer 
Geldbuße von bis zu 50.000 Euro, 

  

2. in den Fällen der Absätze 2 bis 4 mit ei-
ner Geldbuße von bis zu 2.500 Euro. 

  

(6) Gegenstände, auf die sich die Ordnungs-
widrigkeit bezieht oder die zu ihrer Begehung 
oder Vorbereitung gebraucht worden oder 
bestimmt gewesen sind, können eingezogen 
werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist anzuwenden. 

 (6) unverändert 

   

§ 39 
Anwendung des Gesetzes in 

besonderen Fällen 

 
§ 39 

Anwendung des Gesetzes in 
besonderen Fällen 

Auf Flächen, die Zwecken   unverändert 

1. der Landesverteidigung einschließlich 
des Schutzes der Zivilbevölkerung, 

  

2. des Bundesgrenzschutzes oder   

3. des zivilen Luftverkehrs   
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dienen, sind die §§ 3 bis 10, 13 und 14 nur 
anzuwenden, soweit dadurch die bestim-
mungsgemäße Nutzung nicht beeinträchtigt 
wird. Das Verfahren richtet sich in diesen 
Fällen nach § 45 Abs. 2 des Bundeswaldge-
setzes. 

  

   

§ 40 
Waldbericht 

 
§ 40 

Waldbericht 

Die Landesregierung legt dem Landtag je-
weils zur Mitte seiner Wahlperiode einen 
Waldbericht vor, aus dem insbesondere her-
vorgehen 

  unverändert 

1. die Entwicklung der Waldfläche des Lan-
des und die Inanspruchnahme von Wald 
für andere Zwecke, 

  

2. besondere Schadensereignisse,   

3. die wirtschaftliche Lage der Forst- und 
Holzwirtschaft, 

  

4. Belastungen aus der Schutz- und Erho-
lungsfunktion des Waldes, 

  

5. Aufgaben, Umfang und Belastungen der 
Forstverwaltung, 

  

6. Maßnahmen zur Förderung der Forstwirt-
schaft. 

  

   

§ 41 
Ausnahmen und Befreiungen 

 
§ 41 

Ausnahmen und Befreiungen 

(1) Von Soll- oder Regelvorschriften in die-
sem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen kann die zuständi-
ge Forstbehörde Ausnahmen zulassen, wenn 
sich dies mit dem Zweck dieses Gesetzes, 
insbesondere mit den Belangen der nachhal-
tigen Bewirtschaftung des Waldes, vereinba-
ren lässt und auch keine sonstigen öffentli-
chen Belange entgegen stehen. Das Gleiche 
gilt, wenn in diesen Rechtsvorschriften Aus-
nahmen vorgesehen sind, ohne dass die 
Voraussetzungen für die Erteilung näher 
festgelegt sind. 

 (1) unverändert 

(2) Die zuständige Forstbehörde kann auf 
Antrag von den Verboten und Geboten der 
im Absatz 1 genannten Vorschriften eine 
Befreiung gewähren, wenn  

 (2) Die zuständige Forstbehörde kann auf 
Antrag von den Verboten und Geboten der 
im Absatz 1 genannten Vorschriften eine 
Befreiung gewähren, wenn 
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1. die Durchführung der Vorschrift im Einzel-
fall zu einer nicht beabsichtigten Härte 
führen würde und keine wesentlichen öf-
fentlichen Belange entgegenstehen oder 

 1. die Durchführung der Vorschrift im Einzel-
fall zu einer nicht beabsichtigten Härte 
führen würde und keine überwiegenden 
öffentlichen Belange entgegenstehen o-
der 

2. ein überwiegendes öffentliches Interesse 
die Befreiung erfordert. 

 2. unverändert 

   

§ 42 
Übergangsregelungen 

 
§ 42 

Übergangsregelungen 

(1) Verordnungen, durch die Wald zu Erho-
lungswald erklärt worden ist, treten mit Ablauf 
des auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes 
folgenden Jahres außer Kraft. Gleichzeitig 
erlöschen alle Ansprüche auf Entschädigung 
sowie auf sonstige Zahlungen, Zuschüsse 
oder Erstattungen, die auf Grund der Erklä-
rung zu Erholungswald entstanden und noch 
nicht geltend gemacht worden sind. Für die 
entsprechend den Bedürfnissen des Erho-
lungsverkehrs geschaffenen und erhaltungs-
würdigen Wege, Bänke, Schutzhütten und 
ähnlichen Anlagen oder Erholungseinrichtun-
gen bleiben die Gemeinden unterhaltspflich-
tig. 

 (1) Verordnungen, durch die Wald zu Erho-
lungswald erklärt worden ist, treten mit In-
krafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. 
Gleichzeitig erlöschen alle Ansprüche auf 
Entschädigung sowie auf sonstige Zahlun-
gen, Zuschüsse oder Erstattungen, die auf 
Grund der Erklärung zu Erholungswald ent-
standen und noch nicht geltend gemacht 
worden sind. Für die entsprechend den Be-
dürfnissen des Erholungsverkehrs geschaf-
fenen und erhaltungswürdigen Wege, Bänke, 
Schutzhütten und ähnlichen Anlagen oder 
Erholungseinrichtungen bleiben die Gemein-
den unterhaltspflichtig, soweit die Unterhal-
tung nicht freiwillig von Dritten übernom-
men wurde. 

(2) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes beste-
hende Betreuungsverhältnisse gelten als 
privatrechtliche Betreuungsverhältnisse nach 
Maßgabe des § 26 fort. 

 (2) unverändert 

   

§ 43 
Inkrafttreten 

 
§ 43 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am [Datum] in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Landeswaldgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Au-
gust 1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 438), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. Mai 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 246) außer Kraft. 

 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Landeswaldgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. August 1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 438), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Mai 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 246) außer Kraft. 
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„Artikel 2 

Entwurf eines Gesetzes über 
die Errichtung eines Sonder-

vermögens „Landeswald 
Schleswig-Holstein“ 

  Inhaltsverzeichnis 

  § 1  Errichtung 

  § 2 Zweck 

  § 3 Bestand 

  § 4 Stellung im Rechtsverkehr 

  § 5 Finanzierung 

  § 6 Verwaltung und Verwaltungskosten 

  § 7 Inkrafttreten 

   

  
§ 1 

Errichtung 

  Das Land Schleswig-Holstein errichtet 
unter dem Namen „Landeswald Schles-
wig-Holstein“ ein Sondervermögen. 

   

  
§ 2 

Zweck 

  Das Sondervermögen dient der Erhaltung, 
Bewirtschaftung und Verwaltung des 
Landeswaldes sowie der Vermehrung der 
Waldflächen (Ankauf, Ausübung des Vor-
kaufsrechts, Übernahme gegen Entschä-
digungszahlungen) des Landes nach 
Maßgabe des Landeswaldgesetzes. 

   

  
§ 3 

Bestand 

  (1) Das Sondervermögen wird aus allen 
bisher im Eigentum des Landes Schles-
wig-Holstein stehenden bebauten und 
unbebauten Grundstücken, die der Lan-
desforstverwaltung zugeordnet sind, be-
reits eingeschlagenen Holzvorräten, bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhande-
nen Rücklagen (ohne Personalrücklagen), 
dem beweglichen Inventar sowie sonsti-
gen Sachgesamtheiten mit Ausnahme des 
Landesbetriebes „Erlebniswald Trappen-
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kamp“ (Amtsblatt für Schleswig-Holstein 
Nr. 1/2 - 1999, S. 2) gebildet. Bestehende 
Verbindlichkeiten der Landesforstverwal-
tung gehen auf das Sondervermögen ü-
ber.  

  (2) Das Ministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Landwirtschaft des Landes 
Schleswig-Holstein wird ermächtigt, die 
dem Sondervermögen gemäß Absatz 1 
zugeordneten Vermögensgegenstände 
durch sofortvollziehbaren Bescheid im 
Einzelnen festzustellen. Der Feststel-
lungsbescheid wird im Amtsblatt für 
Schleswig-Holstein - Amtlicher Anzeiger - 
öffentlich bekannt gemacht und gilt zwei 
Wochen nach der Veröffentlichung als 
bekannt gegeben. 

   

  
§ 4 

Stellung im Rechtsverkehr 

  (1) Das Sondervermögen ist nicht rechts-
fähig. 

  (2) Für das Sondervermögen wird im 
Rechtsverkehr unter der Bezeichnung 
„Land Schleswig-Holstein - Sonderver-
mögen Landeswald, vertreten durch das 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Landwirtschaft“ gehandelt. 

  (3) Das Sondervermögen wird getrennt 
vom übrigen Landesvermögen gehalten 
und verwaltet. 

  (4) Für die Verbindlichkeiten des Sonder-
vermögens haftet das Land. 

   

  
§ 5 

Finanzierung 

  (1) Erlöse, die aus dem Sondervermögen 
erwirtschaftet werden, fließen dem Son-
dervermögen als Einnahmen zu. 

  (2) Das Sondervermögen kann zur Erfül-
lung seiner gesetzlichen Aufgaben Rück-
lagen bilden. 

  (3) Das Land stellt dem Sondervermögen 
nach Maßgabe des Landeshaushaltes die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderli-
chen Mittel zur Verfügung, soweit nicht 
ausreichende Einnahmen gemäß Absatz 1 
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erwirtschaftet werden können. 

  (4) Alle Einnahmen und Ausgaben des 
Sondervermögens werden in einem Wirt-
schaftsplan veranschlagt. Der Wirt-
schaftsplan ist in Einnahmen und Ausga-
ben auszugleichen. 

  (5) Am Schluss des Rechnungsjahres 
werden in einer Jahresrechnung die Ein-
nahmen, Ausgaben, der Bestand sowie 
die Rücklagen des Sondervermögens 
festgehalten. 

   

  
§ 6 

Verwaltung und Verwaltungs-
kosten 

  (1) Das Sondervermögen wird durch das 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Landwirtschaft des Landes Schleswig-
Holstein verwaltet. 

  (2) Das Sondervermögen überweist dem 
Landeshaushalt jährlich die zur Deckung 
der Verwaltungskosten gemäß Landes-
haushalt erforderlichen Mittel. Sofern die 
Einnahmen des Sondervermögens am 
Ende des Haushaltsjahres unter dem ver-
anschlagten Soll des Wirtschaftsplanes 
liegen, ist die Erstattung des Sonderver-
mögens für die Inanspruchnahme von 
Leistungen der Landesforstverwaltung im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
angemessen zu reduzieren. Sofern die 
Einnahmeausfälle auf vom Sondervermö-
gen nicht zu vertretenden Umständen be-
ruhen, soll der Erstattungsbetrag um den 
betreffenden Anteil des Einnahmeausfalls 
reduziert werden. 

   

  
§ 7 

Inkrafttreten 

  Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in 
Kraft. 

 
 


